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Die e der Republik 

Wahl des Projektions�Systems für die Darsteltung der Ergebnisse 
der Neutriangulierung. 

Von Inspektor Ing. Hans Ce m u s. 

Nach den im ehemaligen k. k. Triangulierungs- und Kalkulbureau des 
Finanz-1\Iinisteriums verfaßten «Grundzügen»''' wurde für die Darstellung der Er
gebnisse der geplanten I\ eutriangulierung das System der Gauß'schen konformen 
Koordinaten in l\Ieridianstreifen gew�ihlt. 

In folgendem soll untersucht werden, ob das genan11te System für eine 
Neutrianguherung· des Gebietes der Republik Oesterreich beibehalten werden 
o der durch ein anderes ersetzt werden soll. 

Für die Wrlhl eines Prnjektionssystems für Katastervermessungen ist in 
erster Linie die 1\:onfiguration bezw. die Erstreckung des betreffenden Gebietes 
maßgebend. 

· 

Das Gebiet der Republik Oesterreich beträgt in der Breitenerstreckung 
(ca . 3°) ca. 300 k111, in der Längenerstreckung (ca. 8°) ca. 600 !.:11t. Die Längen
zur Breitenerstreckung· verlüilt sich ungefähr wie 2: 1. 

Es ist daher naheliegend, zu untersuchen, ob nicht eine Projektionsmethode, 
welche diesem Umstande Rechnung trägt, an Stelle der Gauß'schen konformen 
Projektion in l\Ieridianstreifen, welche naturgemäß eine entsprechende Ausdehnung 
des Geltungsgebietes in nordsüdlicher Richtung voraussetzt**, zu wählen wäre. 

Hiezu kommt noch folgendes in Betracht. 
Bei der Atl\\'eadung von Gauß'schen konformen Koordinaten in Meridian

streifen läßt es sich nicht vermeiden, daß stets mindestens je zwei Länder, selbst 
bei der derzeit beabsichtigten Ausclehnung der Meridianstreifen auf 11/2° östlich 
und \restlich von dem je\\'eiligeü als Achse angesehenen l\'Ieridian, in zwei 
Systeme fallen. 

* „Grundzüge. Meridianstreifen in Gauß'sche1 (konformer) Proj ektion als Koordinatensysteme 

der im Anschlusse an die Triangulierung erster Ordnung des k. u. k. militärgeographischen Institutes zu 
bewirkenden Neutriaogulierung des Gebietes der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder." 

·:(·7.· Das ehemalige Cisleithanien erstreckte sich von 4�0-51° nördl. Breite, 
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Beispielsweise wür<len bei der im Triangulierungs- und Kalkulbureau zuletzt 
in Aussicht genommenen \Vahl der Meridiane 28°, 31°, 3+0 östlicher Länge von 
Ferro als Achse der Systeme die Linder Niederösterreich, Steiermark und Tirol 
in· zwei Projektionsgebiete fallen. 

Dies ist zweifellos ein Uebelstand, da die Länder, wie immer die Ver

fassung der Republik Oesterreich sich gestalten \Yird, als Verwaltungseinheiten 111 

Betracht kommen. 
Eine weitere Ausdehnung der Geltungsbereiche cler J\Ieridianstreifen ist in 

unseren Breiten wegen der an den Grenzen auftretenden Verzerrungen nicht 
mehr möglich. Wie gezeigt werden sol l , \ YÜrde auch dieser Uebelsland bei der 
Wahl einer anderen Projektionsart beseitigt werden. 

Der Verfasser wiirde die Wahl q uerachsiger konformer Koordinaten mit 
konformer Doppelübertragung vom Ellipsoid auf die Kug·el und von der Kugel 
auf die Ebene vorschlag·en, wie dies in gleicher Weise von M. Rosenmund für 
die Schweiz$ und yon Dr . Ing. Hcllmut S c h m i d t  für Sachsen''"" geschehen ist. 

Für das Gebiet der Republik Oesterreich sind zwei Systeme (gegenüber 
drei bei �Ieridianstreifen von drei Längengraden in der Ost-Westrichtung) er
forderlich. 

Wählen wir als Berührungspunkte fiir die beiden Gauß'schen Kugeln den 
derzeitigen Nullpunkt des Katasters in .Oberösterreich « Gusterberg• (rp = 48° 
02' 18·47'') und jenen für Steiermark «Schöckl» (rp = '�711 1 1 ' 54·8745"), so er
gibt das Studium der Karte in Verbindung· mit der Rechnung, daß die Länder 
Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg· und Tirol auf das erstgenannte System,  
Steiermark und Kärnten auf das zweite System bezogen werden können, ohne 
daß die Koordinaten X eine solche Größe eireichen, daß die zulässige, durch 
die Projektion bewirkte Verzerrung (ca. 1/10000) überschritten \\'ird. 

Ueber den geodätisch-mathematischen Teil bei der Anwendung des Yor
geschlagenen Projektionssystemes braucht nicht viel gesagt zu werden, da die 
obenstehend zitierten Werke von Ro s enm und uud S c h m i d t  den Geg·enstand 
in eingehendster und erschöpfendster Weise behandeln. 

Als Grundlage für die Ausführung der Neutriangulierung würde natürlich 
wieder das Gradmessungsnetz des militärgeographischen Institutes zu dienen haben. 

Es handelt sich bei dem Gebiete der Republik Oesterreich um zirka 100 
Dreiecke des genannten Netzes, also unter Zugrundelegung reichsdeutscher Ver
hältnisse um die Bestimmung von ungef ähr 2600 bis 2800 Neupunkten II. und 
III. Ordnung. 

Die Berechnungsarbeiten gestalten sich verhältnismäßig sehr einfach. 
Diesem willkommenen Umstande kann seitens des Verfassers jedoch kein 

besonderes Gewicht beigelegt werden, weil der Aufwand für die Berechnungs
kosten gegenüber jenem der Feldarbeiten bei den derzeitigen Preisen für Arbeits
löhne, Material, Reisebewegungen fast gar nicht in Betracht kommt. 

·� M. Ro s e n m u n d, Die Aenderung des Projekt ionssystems der schweizerisch n Landesver

messung. Bern 1903. 
** Dr, Ing. Heilmut Sch mi dt, Ueber die günstigste Wahl der Kartenprojektion hei Kataster

vermessungen, im besonderen über die für das Königreich Sachsen, Lorna, Leipzig 1916. 
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Zunächst sind die zu den Gauß'schen - Kugeln gehörigen Elemente, Radius 
derselben, Koeffizient u zur Umwandlung der sphäroidischen in KugelHingen; die 
Koeffizienten k für die Berechnung der Azimutreduktionen und m für die Be
stimmung der SeitenvergTößerung mit dem Argumenten cp0 der gew�ihlten Gauß
schen Kugeln zu berechnen. 

Hiernach hätte die Uebertragung der sphäroidischen Werte der cp und }, 

der Gradmessungspunkte auf die Kugel, mittels Tafelwerten mit dem Argumente 
der Ursprungsbreite berechnet, zu erfolgen. 

Die Formeln für die konforme Uebertragung von der Kugel auf die Ebene, 
wie sie von Jo r d a n  zum erstenmale für qucrachsige konforme Koordinaten ent, 
wickelt wurden, bieten in ihrer Einfachheit keinen Anlaß zu einer Erörterung·.* 

Der weitere Berechnungsvorgang (Ausgleichung etc.) ist der gleiche wie 
bei jedem anderen Projektionssystem. 

Selbstverständlich \Yerden schließlich flir jeden trigonometrischen Punkt 
wieder die sphäroidischen Koordinaten cp und ?, durch Rückverwandlung der 
ebenen Koordinaten über die Kug·elkoordinaten auf das Sphäroid bestimmt, womit 
allen wissenschaftlichen, geographischen und kartographischen Anforderungen 
einwandfrei entsprochen wird. 

Die Frage der Wahl des Projektionssystems für die Republik Oesterreich 
sei hiemit zur Diskussion gestellt. Es e1 iibrigt nur noch zu dem Ein\\'and, der zu 
gewärtigen ist, Stellung zu nehmen. 

Bekanntlich haben zu einer Zeit, in welcher mit einem l\litteleuropa in 
Neumann'schem Sinne gerechnet wurde, Verhandlungen mit Deutschland statt-
g-efunden, um ein einheitliches Projektionssystem (eben das Gauß'sche konforme 
in l\leridianstreifen) für das in Betracht kommende Gebiet (ganz Deutschland, 
Oeslerreich· Ungarn, der Balkan) zu \Yählen. 

Nach der Auffassung des Schreibers dieses Artikels miissen diese Verhand
lungen nach den nunmehrigen t atsächlichen Verh�iltnissen mit dem Wegfall der 
damals berechtigten Voraussetzungen als überholt betrachtet werden. 

Bei der Wahl eines Projektionssystems für Katasterzwecke erhält nunmehr 
die Forderung der Zweckmäßigkeit desselben vom katastralen Standpunkte bei 
Wegfall höherer Eücksichten ein entscheidendes Ge\\'icht. 

Zur Umgestaltung des Grundsteuerkatasters. 
Der Einheitsplan (Flurenplan). 

Von Ing. Augu&t Gabrielli, Obergeometer bei der Landesregierung in Linz. 

Um zur Neugestaltung des Katasters Stellung zu nehmen, muß jedenfalls 
vorher die Frage �elöst sein, ob mit der gegenwärtigen Grundlage, das.ist die 
ursprüngliche Originalaufnahme, mit der schrittweisen Verbesserung des Mappen
materials durch dessen Evidcnzhaltung und durch die bestehenden Neuvermessungen 
das Auslangen noch auf viele Menschenalter hinaus gefunden werden kann, daher 

·:<- Zeitschrift flir Vermessungswesen 1894 und 1895. 
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der Kataster nur verwaltungstechnisch umzugestalten wäre, oder ob die 
Grundlage selbst auch erneuert werden soll, was wiederum nur durch NeuYer
messungen im großen Stile möglich sein und für den alten Kataster bis zur 
Beendigung dieser Arbeiten ein Übergangsstadium schaffen würde . 

. Die Veränderung der wirtschaftlichen Grundlagen, die sich aus dem Welt
kriege ergeben, \Yerden an den Kataster neue Forderungen stellen, der nicht 
einmal den früheren Ansprüchen gerecht werden konnte, seine Evidenzhaltung 
wird trotz ihrer verhfütnismäßig guten Arbeiten auf der alten Grundlage immer 
nur ein Flickwerk darstellen, mit welchem eben das Auslangen solange gefunden 
werden muß, als wir nichts Besseres an seine Stelle setzen können, die Neu
vermessungen, die bei ihrem jetzigen Tempo zirka 1000 fahre benötigen werden 
um in allen Gemeinden Deutschfü,terreichs hiefür neue Grundlagen zu schaffen, 
ein Zeitraum, in welchem gewiß diese neuen Grundlagen bereits wieder 
erneuerungsbedürftig geworden sein werden, dies alles weist uns gebieterisch 
den Weg, den die Entwickelung des Katasters wird gehen müssen, und so wird 
endlich ein Zeitpunkt eintreten, an welchem sich die Staatsverwaltung der immer 
dringender werdenden Forderung nach allgemeinen Neunrmessungcn nicht wird 
verschließen können. 

Hier gilt der Grundsatz •Je früher, desto besser•. 
Ein derartiges Werk, dessen Ausführung mehrere Generationen besclüiftigen 

wird, soll die Grundlagen nicht nur für gegenw�irtig·e Verhtiltnisse schaffen, 
sondern auf Jahrhunderte hinaus. Es soll, \\'ie FZM. Otto F r a n k, der seiner
zeitige Chef des milifär-geographischen Institutes sagte, •das absolut Beste» 
werden, was überhaupt geschaffen werden kann und größere Vermessungsarbeiten 
staatlicher oder privater Natur in Hinkunft überflüssig machen. 

Dieser Gedanke, ausgesprochen von jener Stelle, die wohl seinerzeit am 
meisten hiezu berufen erschien, ist so großzügig und vielseitig, daß auch jede 
vorausblickende Staatsverwaltung ihn wird zum leitenden Grundsatz erheben 
miissen. Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, lassen sich die modernen An
forderungen .an das Operat eines neuen Katasters in 4 große Gruppen zusammen· 
fassen. 

1 .  Grundlage für die öffentlich rechtliche Sicherung des Eigentumes am Grund 
und Boden und ·,der Eigentumsgrenzen. 

2. Grundlage für die verschiedensten Ansprüche der modernen Technik. 
3. Grundlage fi.ir Verwaltungs- und Steuerzwecke und für die Statistik. 
4. Grundlage für MiliUirkartographische Zwecke, für Wissenschaft und Forschung, 

Schule und Haus, Touristik, Fremdenverkehr etc. 

Zu. Gruppe 1. Der vornehmste Zweck des neuen Katasters wird auch 
fernerhin der bleiben, dem der jetzige Kataster bereits heute schon in erster 
Linie dient, nämlich die öffentlich rechtliche Sicherung des Eigentumes am Grund 
und Boden, Er hätte die Liegenschaften in Bezug aut Gestalt, Größe und Zu
sammenhang in Verbindung mit den öffentlichen Büchern zusammzufassen und 
Vedinderungen daran \\'eiterzufiihren, in der Hauptsache somit die Festlegung 
der Eigentumsgrenzen zum Gegenstande, so\\'ie jener Kulturen, die speziellen 
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gesetzlichen Bestinimungen unterliegen,
· 

daher die freie Ausübung des Eigen
tumsrech tes beschränken. 

Zn rinrppe 2. Dieser Krieg hat gezeigt ,  daß durch die lange Abschnürung 
vom Wel thandel und die verringerte Eigenproduk tion ein rech t empfindlicher 
!\fange! an al len Gegenständen und Sachen des täglichen Bedürfnisses eingetreten 
is t ,  was uns den Grundsatz der möglichsten Unabhängigmachung vom Auslande,  
bzw. in viel en  Artike ln  die künftige Vorratswirtschaft aufdrängen wird. Diese 
l e tztere wird sich j edoch der Hauptsache nach nur auf solche Sachen und  Gegen
stände beschränken müssen , die unbegrenz t  lagerungsfähig sind .  

Was uns speziel l  am härtesten traf, is t  der !\Tange! an Nahrungsmitteln 
al ler Art .  Eine Bevorrätung dieser Artikel wird im al lgemeinen infolge der 
riesigen Quantitäten die für  die Lagerung in Betracht kämen und  der vielfach 
hiedurch bedingten Konservierung clerselben scheitern. Es wirft sich daher die 
Frage au f, ob es nicht möglich wäre, die Eigenproduktion hierin sowei t  zu  
steigern, daß der Eigenbedarf wenigstens in  abnormalen Verhäl tnissen gedeckt 
werden könn te. 

Die günstige Lage einiger Länder Deu tschösterreichs, sowohl was die 
klimatischen, als auch die Bodenverhältnisse anbelangt ,  drängen uns zu  einem 
Vergleiche mit den Bodenerträgnissen anderer europäischer S taaten. 

Im Nachstehenden folgt ein e diesbezügliche Zusammenstel lung der hektar
weisen Erträge von Brotfrüch ten u n d  Kartoffeln, entnommen « Hauman ns .Mit
tel europa• wobei a l lerdings zu berücksichtigen ist ,  daß darin die er tragreichsten 
Uinder der al ten Donaumonarchie einbegriffen sind, daher der angeführte Ertrags· 
durchschnitt ÖsterrPichs für Deutschösterreich entsprechend reduziert gedacht 
werden müßte .  

Der Durchschnittsertrag pro Hektar 
Be lgien . Weizen 26  '/, 

Irland 26 11 
Hol l and 25 11, 
D eutschland 24 '/, 
Schweiz 22 lj, 
England 21 q, 
Norwegen . 2 1  !J' 
Schweden . 1 8  '/, 
Österreich 15 '], 
Ungarn . 1 5 !J' 

Ackerland betrug vor dem Kriege 111: 

Gerste  2 7 'f, Kartoffeln 21 1 q 
25q, 1 6 lq 
27!j, 174 1j 
22  q, 159 !j 
1 9 q, !55q 
1 8  q, 1 64 q 
1 7 !J' 1 00 '] 
20  '/, )) 1 68 !f 

1 6  '], 1 00 q 
1 4 1, 751 

Aus dieser Zusam menstel lung g·eh t  henor, daß d ie  Bodenertdige Alt
österreichs, was auch fü r Deutschös terreich zutrifft, noch ein e b edeutende 
Steigerung erfahren könnten .  

Gesetze üben eine Bodenreform, rationel le Bodenwirtschaft in Verbindung 
mit l\Jeliorationen, En t- und Bewässerungsanlagen , Berieselungen, D rainagen etc .  
wurde uns dem so sehr ers t rebenswer ten Ziele der Hebung der Eigenp ro duktion 
näherbringen, um so mehr ,  als d�r Landwirtschaft aus diesem Kriege große 
Reichtümer zugeflossen sind und auch heute  noch mehr denn je zufließen, welche ihre 
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natürlichste und produktivste Anlage in der Verbesserung dei· heimischen Scholle 
ftnden sollen. 

Es müßte der neue. Kataster neben den agrarischen Operationen, Kommas
sierungen und Arrondierungen auch den Anforderungen des l\lelioratcurs genügen, 
und dies setzt nicht nur das Vorhandensein eines Grundplanes, sondern in noch 
erhöhtem l\laße das eines guten Schichtenplanes voraus. 

Parallel mit diesen Anforderungen laufen jene des Technikers, sei es nun 
in der Ausführung Yon Flußregulierungen, Straßen- und Eisenbahnbauten, Stadt
regulierungen, Ka11alisierungen, Wasserleitungen, Ausnützung der W asscrkr�ifte, 
Anlage von \V"asserkraftstalionen, Stauwerken, indusrieller Anlagen aller Art u. 
v. a. m. Alle diese Arbeiten benötigen ebenfalls einen guten Schichtenplan als 
Grundlage für Projektierung und Ausführung. 

Auch J1ier liegt ein eminentes Staatsinteresse vor, nicht nur \\·egen der 
möglichsten Unablüi.ngigmachung vom Auslande, sondern um die großen Kapi
talien der Industrie im eigenen Lande, in der heimischen Industrie festzuhalten, 
um die Volkswirtschaft zu_ sHirken und für sich den Nutzen der erhöhten Steuer
leistung zu gewinnen. 

Aufgabe der Staatsverwaltung \Yird es daher sein, Grundlagen zu schaffen, 
welche das sehr kostspielige Vorstudium derartiger Prnjekte erleichtern und eine 
sichere Basis für ihre Ausführung bilden können. Nur dadurch vermag sie die 
derzeit noch brachliegenden Kräfte und Schätze des Landes zu heben, sie aus
ZÜ\1Ülzen, auszubauen und dem Konsum zuzuflihren. 

Leider enthält der bestehende Kataster außer sei!1er nicht immer ganz 
einwandfreien Parzellendarstellung nichts, was diese Arbeiten zn fördern imstande 
wäre. Eine angeregte Ausgestaltung desselben mit Schichtenlinien würde wiederum 
ein Fliclmerk darstellen, welches die darauf ''enyendete Arbeit und den Kosten
aufwand nicht zu rechtfertigen vermöchte. 

Zu Gruppe 3. Für Steuerzwecke ist das Vorhandensein eines Parzellen
katasters absolut nicht notwendig, umsoweniger, als die Grundsteuer in ihrer 
jetz°igen Form nicht nur keine Berechtigung mehr besitZt, sondern sogar als 
schädigend angesehen werden muß. Es sind dadurch viele tausende Hektare 
Ackerlandes durch Umwandlung in ·weide und \Vald der Brotfrucht, also einer 
hö.heren Produktion entzogen \\·orden, was überdies noch durch den bedeutend 

'geringeren' Steuersatz .staatlich prämiiert wurde. 
Auch 'hier h;itte die Bodenreform einzusetzen, um eine derartige die all

gemeine Versorgung schädigende Produktionsverminderung hin !anzuhalten. Ich 
denke dabei nicht nur an die künstliche Produktionsverminderung für Luxus

. z1\1e�k� Einzelner, sondern auch an jene in den großen und mittleren bäuerlichen 
Betrieben, deren Anwachsen. leider jetzt h;iung zu beobachten ist und sich haupt
sächlich in dem l\Iangcl an landwirtschaftlichen Arbeitskräften und Zugtieren, 
aber auch in der Geldsättigung der b;iucrlichen Bevölkerung erklären lassen. 

Ebenso wenig 11ot\Yendig; ist der Bestand des Parzellenkatasters auch vom 
Standpun'kte der Statistik. Die einmalige schätzungsweise Angabe der einzelnen 
Kulturgattungen bei gemischtem Kulturenstande in der Liegenschaft \Ytirde auch 
hier genügen, schon aus dem Grunde, weil ein fortwährender, wenn auch geringer 



55 

Kulturwechsel vorhanden ist, daher d ie  Statistik doch n i e  dem momentanen  Stande 
gerecht zu werden vermag. (Ich verweise h ier auf d ie  bei der Anbauflächen· 
erhebung gemachten Erfahrungen und auf d ie  Eggartenwirtschaft . )  

D ie  verwaltungstechn ischen A n forderungen werden immer ihre vol le Be. 
fried igung in jenem Katasteroperate finden , welches auf den Forderungen der 
Gruppe 1 aufgebaut ist, können daher als erledigt angesehen  werden. 

Zn G1'!'PPP 4. Hierin seien zusammengefaßt al le jene Forderungen, die 
die Militärverwaltung vom taktischen und kr iegstechn ischen  Standpunkte an den 
n euen Kataster zu ste l len  haben wird , denn auch eine noch so stark garantierte 

·Neutralität des Staates vermag n i cht diesbezügl iche vorbereitende  l\Iaßnahmen 
iiberflüssig zu machen .  (Siehe Delg· ien und Schweiz i m  \Veltkriege). 

Die l ange Kriegsdauer und der Uebergang vom Bewegungs· in den 
Stel lungskrieg haben d ie  Anforderungen an das mi l i tärische Kartenmaterial  ver
vielfacht. Währen d  mit den  vorhandenen Mil itärplänen 1 :  25.0flü vom schieß
techn ischen Standpunkte aus gerade noch das Auslangen gefunden wurde, mußte 
m an für die Ind ienststellung vieler Kampfmittel, welche man vor dem ·Weltkriege 
für Ph:rntasiegebilde gehalten hätte, Pläne in größeren Maßstäben bis zur Kataster
mappe zugrundelegen ,  um die  b.estmögliche Aus1\·ertung d ieser Kampfm ittel zu 
gewährleisten .  Die vorhandenen .Militärpläne, sowie der  Kataster erwiesen skh 
für diese Zwecke als unzureichelld. 

Es gibt nur zwei :Möglichkeiten diese mil itlirischen Forderungen zu befrie· 
d igen ; entweder schafft sich die Heeresverwaltung \\' ie  bisher d ie  dazu not· 
w e ndigen Grundlagen selbst, oder der Kataster wird so ausgestaltet, daß er 
auch diesen Forderungen Rechnung zu tragen vermag. Die erstere Mögl ichkeit 
scheitert, wie bereits se inerzeit GM. K o r  z er i n  seinem Artikel •Die Neuordnung 
des staatlichen Vermessungswesens nach dem Kriege• ausführt, n icht nur an den 
Kosten, sondern auch an der Personalfrage, und dies trifft natürl ich h eute noch 
mehr  denn je zu. Es kann sohi n  nur d ie  zwe ite l\Iögli chkeit i n  Betracht gezogen 
werden , und decken sich dci r in  die m i l ifärischen Forderungen in der Hauptsache 
mit jenen, welche unter Gruppe 1 un d 2 besprochen wurden,  n äml ich e in Plan
rnaterial zu schaffen, in \Yelchem neben der orthogonalen Horizontalprojektion  
auch d i e  vertika le  Geländeg liederung zur Darstellung gelangt. 

In den Anforderungen , welche von praktischen Erwägungen geleitet, in den  
vorgenannten 4 Gruppen zusammengefaßt wurden,  s ind auch jene enthalten ,  
welche Wissenschaft, Verkehr ,  Touristik, Schule und Haus an  den  Kataster zu 
ste l len vermögen .  

Es  wirft sich nun  w ieder d ie  Frage auf, ob ein Katasteroperat allen d iesen 
v ie lseitigen Ansprüchen gerecht zu werden  vermag. Schlechterdings muß diese 
Frage bejaht werden, und soll im Nachstehenden ein h iezu gangbarer Weg 
gezeigt werden .  

Z1t 01·111ip� 1. Die beste Siche rung des Eigentumes am Grund und Boden 
ist jedenfalls immer d ie  Vermarkung d er Eigentumsgrenzen in d er Natur, und 

kann an diesem Grundsatze auch d ie  beste Mappe, hervorgegangen  aus  der 
strengen Poligonalrnethode n ichts änderq, 
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Wir brauchen den Vermarkungszwang mit dauerhaftem l\Iateriale jedoch 
nicht nur als beste Eigentumssicherung , sondern auch dazu, um die Überein
s timmung der Katasterpläne mit der Natur auf Jahrhunderte hinaus gewährleisten 
zu können . \Vird doch die G renzmarke, speziell der G renzstein, von der Land
bevölkerung als e twas Unverletzliches angesehen; das ureigenste persönliche 
I n teresse des Grundbesitzers hütet mit eifersüchtiger Wachsamkeit seine durch 
ihn zum sichtbaren Ausdruck gebrachten Eigentumsrechte. Trotzdem kann  und 
wird es immer vorkommen,  daß Grenzmarken verloren gehen, sei es durch 
gewal tsame Veränderungen an da Erdoberfläche, Interesselosigkeit der Besitzer, 
sowie durch beabsichtigte  oder unbeabsichtigte Einwirkung der Beteiligten oder . 
dritter Personen, insbesondere des G esindes. Dies flihrt viellach zu Feindschaften, 
Besitzstreitigkeiten, die nicht selten zu kostspieligen Prozessen Anlaß geben. 

Hierin hätte der neue Kataster Wandel zu schaffen, indem er eine recht
Üch anerkann te Grundlage l;ietet, durch welche jederzeit verloren gegangene 
oder veränderte Grenzzüge und l\farken eindeutig in der Natur wieder festgelegt 
werden können.  Dies setd voraus, daß die Grenzmarken durch Einmessungen 
�n Ort  und S te l le  fixiert und die gewonnenen �laßzahlen, sowie der Zusammen
hang der :Marken am tlich aufgezeichnet werden, \\·oraus wieder folgt, daß ein 
rein graphisches Aufnahmsverfahren hiefür nicht in Betracht gezogen werden 
kann; dadurch \Yird die öffentlichrechtliche Sicherung der Eigentumsgrenzen von 
dem Maßstabe und dem Genauigkeitsgrade einer planlichen Darstellung unab· 
hängig g�rnacht .  

Durch methodische Zusammenfassung dieser Einzelmessungen und Dar

ste l lung in einem bestimmten Verjüngungsverh;i!tnis in der Horizontalprojektion 
auf einem Plane ergibt sich die Gestf(lt und Größe der Liegenschaft und ihre 
Lage im Verhältnis zu andercn . 

Um mich nicht wiederholen zu müssen, verweise ich auf den von mir im 
Augustheft des VII. Jahrganges der österr. Zeitschrift für Vermessungswesen 
erschieneni:n Artikel «Über Neuvermessungen». 

Zu Gruppe 2. Ergeben die Forderungen der Gruppe l nur das Gerippe 
des Planes, so erstrecken sich die Forderungen der Gruppe 2 auch auf die Dar
stellung der vertikalen Terrainglieclerung , auf die sogenannte Dergzeichnung, durch 
Eintragung des Schichtenplanes in Verbindung mit Höhenkoten. Um die Deutlich
keit des Planes in Bezug auf das Gerippe nich t zu beeintülchtigen, hat die Dar
stel lung des Schichtenplanes durch Überdruck in brauner Farbe zu erfolgen. 

Da sich die Schichtenlinien als Schnittlinien der Schichtenebenen mit dem 
Gelände ergeben ,  dieses die verschiedensten Neigungen von der Horizontalen 
bis zum Absturz aufweist ,  so wird sich die Schichtenhöhe den durchschnittlichen 
Neigungen des Terrains anzupassen haben, wobei noch absolute Höhe und wirt
schaftliche l\lomente zu berücksichtigen sein werden. Sie \YirJ mit l 111 in der 
Ebene· beginnend,  im Hochgebirge vielleicht mit 20 m endigen können. Außer
dem wird sich der Schichtenplan nur über produktive Flächen zu erstrecken 
haben, während bei Fels- und Eisregionen das Auslangen mit Höhenkoten allein 
gefunden werden kann. 



Die Eirimessungen jener Punkte, die fiir die lagerichtige Eintragung des 
Schichtenplanes in Betracht kommen, anläßlich der Neuvermessung ganzer Ge
meinden in diese Arbeiten einzubeziehen, ist wohl ein Gebot der Selbstver
ständlichkeit: Da der Neuvermessungsbeamte ohnehin das ganze Ge,meindegebiet . 
nach allen Richtung·en, sei es mit Polygonzügen, sei es mit Messungsli11.ien über
spannt, und durch die Grenzbegehung und Vermessung überall .seine Tätigkeit 
entfaltet, sich dadurch die genaueste Kenntnis der Geländegestaltung aneignend, 
so w�ire nicht einzusehen, warum er nicht gleichzeitig auch die Grundlagen für 
den Schichtenplan ermitteln und festlegen könnte. Wohl ist dabei zu beachten, 
daß dadurch eine bedeutende Arbeitsvermehrung eintritt, was einen erh.i?hten 
Kostenaufwand bedingt, d.er jedoch wiederum in viel erhöhterem l\faße in der 
Wertigkeit des Planes zum Ausdrucke kommt. 

Za U1·11pp11 3. Diesbeziiglich nrweise ich auf meinen Aufsatz «Reform 
der Grundsteuer> im Oktoberheft Jahrgang VJII unserer Zeitschrift. 

Zn 01·11111rn 4. Außer der planlichen Darstellung des Gerippes und der 
Berp;zeichnung benötigt die Heeresverwaltunr:; speziell für taktische Zwecke die 
Hen'orhebung vieler militärisch wichtiger Details, deren Darstellung für die 
Gruppen l und 2 belanglos sind. Hier hätte der Grundsatz zu gelten, daß diese 
Terminteile- und Gegenstände wohl in die Vermessung einbezogen und in die 
Feldskizzen eingetragen, jedoch als die Deutlichkeit des Planes beeinträchtigend 
nicht in den Originalplan aufzunehmen sind. Da eine photo-lithographische Ver
kleinerung der Katasterpläne für militärische Zwecke ohnedies nicht in Betracht 
gezogen werden kann, da dieselben immer einer Umarbeitung bedlirfen, so hat 
es der Militärkartograph in der Hand nach den ihm vorliegenden Plänen 
und dazugehörigen Feldskizzen die für ihn nicht in Betracht kommenden Details 
des Planes (Eigentumsgrenzen etc. ) wegzulassen, bezw. andere militärisch wichtige 
aus den Skizzen zu übertragen. 

Im Übrig·en wilre auch der für Militärpläne fesfg·esetzte Zeichenschlüssel in 
die KatasterpElnc zu übernehmen und die Einheitlichmachung der Schriftgattungen 
anzustreben. 

Alle anderen milifürischcn Forderungen lassen sich ihrem Wesen nach 
leicht erfüllen; die meisten durch Einführung und Verwendung des Zeichen
schltissels, der Rest durch die, Indikation. 

· Die Herstellung eines Einheitsplanes (Flurenplan) begegnet also weder vom 
vermessungstechnischen Standpunkte, noch auch in bezug auf planliche Ver· 
wirklichung irgend welchen Schwierigkeiten; diese liegen auf anderem Gebiete, . n;lmlich in der Personal- und Kostenfrage. 

Schon jetzt wäre es angezeigt, bei den derzeit zur Ausführung gelangenden 
Neuvermessungen ganzer Gemeinden, die Herstellung des Einheitsplanes anzu: 
streben, um in bezug auf Aufoahmsverfahren und praktische Durchfiihrun.ß' Er, 
fahrungen zu sammeln, die dann später eine wertvolle Grundlage bilden würden. 

Was das Ve1·jlingungsverhältnis anbelangt, so sind die Meinungen darüber 
geteilt. Flir die Gruppe 1 wäre wegen der besseren Übersicht und Orientierung 
der Maßstab so klein zu wählen, daß die kleinste vorkommende Liegenschaft 
noch deutlich clal'gestcllt und bezeichnet "erden könnte; für Gruppe 2 käme 



für Projektverfassung ebenfalls eine große Übersich tlichkeit, daher kleiner Maß
stab, für Detail und Ausführung ein großer l\laßstab in Betracht .  Die Gruppen 
3 un<l 4- treten hiebei ganz in den Hintergrund .  

· ·  Die Forderung nach einem großen Einheitsmaßstabe (etwa 1 : 1 000), so 
ideal sie auch erscheinen mag, muß als unrationel l zurlickgewiesen werden . l\lan 
bedenke nur, daß bei großen Liegenschaften die Übersich tlichkeit und Orientierung 
vol lsüindig verloren gehen, das Aufnahmsverfahre n  speziell im Gebirgsland große 
Schwierigkeiten bereiten würde, jener nicht zu \'ergessen , wel che sich der Ver
vielfäl tigung der ins Ungeheuere anwachsenden Zahl der Originalblätter entgegen· 
stellen würden .  Wir werden daher immer  mit verschiedenen l\IaßsUiben zu rechnen 
haben.  Hiebei wäre von der Anschauung auszugehen, daß in jenen Gemeinden,  
in welchen die Industrie und Technik bereits bodenstlin<lig geworden , oder 
weitere Entwicklungsmöglichkeiten hielür in absehbarer Zeit gegeben sin d ,  ferner 
fiir Städte und  große l\Iärkte mit gesch lossenem ßausystern oder grundlegenden 
Erweiterungs- und RegulierungspHi.nen der l\Iaßslab 1: 1000 Anwendung finden 
sol l, während alle Landg·emeinden, für welche obige Voraussetzungen nicht 
zutreffen, den Maßstab 1 :  2000 oder 1 :  4000 erhalten sol len, je nach der 
Gemenglage der Liegenschaften und der durchschnittlichen Größe derselben, 
woraus sich im allgemeinen für Gemeinden der El:ene, des Hi.igel-, Hoch- und 
Berglandes der l\laßslab 1 : 2000 und für l\littel- und Hochgebirgsgemeinden 
jener von 1 : 4-000 ergeben di.irfte. 

Bezüglich des Aufnallll1S\'erfahrens h1itte der frliher ernähn te Grundsatz, 
daß jede größere staatliche oder private Vermessung nicht mehr notwendig 
werden darf, seine volle ßeriicksichtigung zu finden . Dies erfordert unbedingt 
ein numerisches Aufnahmsverfahren, wobei sich die Festlegung auf l\Iaflzahlen 
gründet, die aus der Natur durch Winkel- und Längenmessungen gewonnen 
werden, daher jede graphische Methode aussch ließen . 

Wir haben bereits in der Polygonal-Theodolit-J\Iethode ein derartiges Ver
fahren , welches sowohl vom \\ issenschaftlichen, als auch vom praktischen Stand
punkt als das Beste auf diesem Gebiete anerkannt wird, und  sich auch während 
seiner mehr als 20jährigen Indienststellung als solches bewährt hat .  Seine An
wendung ist  aber auf Voraussetzungen aufgebaut, die für  Landgemeinden im 
allgemeinen nicht zutreffen, da seine Verwendung im unverbauten Tc rrain für 
die Aufnahme großer Flächen kostspielig, im kupierten Terrain z.eitraubend  und 
im Gebirge unmöglich wird. Es wird daher auf jene Gemeinden zu beschränken 
sein, auf welche die Veraussetzungen für die Anwendung des großen Maßstabes 
l : l 000 zutreffen, ansonsten nur für geschlossene Ortschaften und Beimappen 
im großen Maßstabe. Die Grundlagen für den Schichtenplan ergebe11 

'
sich in 

diesem Falle aus dem Aufnahmsverfahren, 3ind daher durchwegs im Nivellement 
zu gewinnen. 

Da die Polygonpunkte nich t nur das Fundament des Gerippes sondern 
auch für die Höhenaufnahme bilden, so wird ihrer Stabilisierung ein erhöhtes 
Augenmerk zuzuwenden sein, denn nur dadurch wird der b leibende Wert des 
darauf aufgebauten Planes gesichert werden können.  Eine derartige Stabilisierung, 
die nicht mit Menschenaltern , sondern mit Jahrhunderten zu rechnen haben wird ,  
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kostet viel Geld, was sich nur die Städte, viell eicht auch größere Märkte u.�\d 
In<lustrieorte werden l eisten können un<l wol len .  Bei diesen wird man möglicher
weise auch das nötig e Verständnis für die hiezu er!orderlichen Schutzmaßnahmen 
finden  können. 

Für Landgemeinden, welche  hauptsächlich freies u nverbautes Geländq dar· 
stellen ,  wird es sich empfehlen,  ein anderes Aufn ahmsverfahren zur Anwendung 
zu bringen, welches rascher zum Ziele führt, wenn auch der dabei zu  er.zielende 
Genauigkeitsgrad jenem der Polygonalmethode nicht gleichzukommen vermag, 
trotzdem aber als vollkommen g·enligen d  anzusehen ist. Ich möchte. das Ver
fahren, welches mir dabei vorschwebt als • l\Iessungslinienmethode • bezeichnen .  
Voraussetzung hiefür ist eine engmaschige Triangulierung. Sie ist auf folgenden 
Grundsätzen aufgebaut: Das aufzunehmende Gebiet wird mit l\lessungslinien ü .ber· 
spannt, für deren Lage und  Uinge die Stückvermessung allein m aßgebend  ist. 
Die ausgepfiockten l\Iessungslinienpunkte werden mit dem \Vinkelinstrume.nt ein
geschnitten ,  wobei derselbe Vorgang des Signalisierens mit der Fahne  ein
gehalten wird, wie er beim l\Jeßtischverfahren üblich ist und  die gleichzcigc Be
obachtung yon zwei Stationen aus unter fel dtelephonischer Verbindung wünschens
wert erschien. Es entnillt die rechnerische Bestimmung derselben,  daher auch 
sei bstverständlich deren koordinatcnnüißig e Auftragung; sie werden l ediglich auf 
Grund der Winkelau fschreibun?;en mit einem guten Transporteur in den Plan 
eingetragen .  findet ein 1\[essu11gsli1iienpunkt auch gleichzeitig Vemendung für 
die Bestimmung des Schichtenplanes, so 'rinl auch der Höhenwinkel (Zenith
distanz) aufgezeichnet, wozu an der fahnenstange in entsprechender Höhe e ine 
Signalscheibe anzubringen ist. Der Hiihenunterschied kann nach erfolgter Kar
tierung aus eigens hiezu zusammengestel lten Tabellen oder Diagrammen graphisch 
entnommen werden. 

Von einer Stabilisierung der l\Iessungslinienpunkte wäre vollständi_g abzu
sehen, doch wird anzustreben sein, daß dieselben womöglich mit vorhandenen 
Grenzmarken zusammenfal len .  Eine Stabilisierung wäre dann am Platze, wenn 
diese Punkte auch als Grund lage für die Höhenmessung in B etracht kommen, 
wozu sie dann auch koordinatenmäßig zu bestimmen sein werden. (Detailpunkte.) 

Da al len im Plane  einzutragenden Linien nicht die g leiche Wertigkeit 
zuerkannt werden kann, so wlirde es sich empfehlen, derselben auch in der 
p lanlichen Darstel lung Ausdruck zu verl eihen, umsomehr, als auch dadurch die 
Reziprozität zwischen Plan und Natur besser gekennzeichnet wiirde.  

l\lit vol len feinen Linien wären darzustellen Eigentumsgrenzen ·und. feste 
B aulichkeiten; 

mit gestrichelten Linien alle scharf sich ausprägenden Gefällsbruchkanten 
in der Natur; 

mit punk tiet ten Linien alle in Betracht kommen den K ul lurabgrenznngen 
(sonstige steuerfreie Flächen) sowie der Verlauf von Wildbächen nnd andere 
Begrenzungen, welche hänhgen Veränderungen unterworfen sind.  

. 
für die Bestimmung des Schichtenplanes ist die zu Grunde gelegte 

Schichtenhöhe maßgebend, welche wiederum von den durchschnittlichen Böschungs
n eigungen abhängig gemacht werden muß. Sie erstreckt sich auf die Ern1ittlung 
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der Lage und Höhe jener Punkte, welche für die lagerichtige Eintragung des 
Schichtenplanes in Betracht kommen. 

· 

Außer den trigonometrischen und Polygonpunkten sind auch die stabili
sierten Detailpunkte mit ihren schHisselnüißigen Zeichen, erstere mit ih1:er 
Orienti�rungsnum1�er ut1d de� Höhenkote in Bruchform, letztere nGr mit ihrer 
HÖhenkote in den Plan einiut�agen. 

Die·Schichtenlinien sind, wie bereits erwfü111t in brauner Farbe zu zeichnen 
und a'n geeigneter Stelle durch die zuk.ommende Höhenzahl zu unterbrechen. 

An Stelle de.r P�rzellenbezeich.�rnng· hat die Katasternummer zu trete·n, 
welche die ganze Liegenschaft umfaßt. 

Alles, was den 'Originalplan unnö'tlg· belastet, Ist von der Darstellung aiis
zuschließen, dagegen haben die Ind.ika1ionsskizzen alle Daten zu enthalten, die 

·für die Orie!ltierung zweckdienlich sind.· 
Efr1 'erhöhtes Augenme1'k is't den' Feldskizzen zuzuwenden, denn sie bilden 

ja die eigentliche Grundlage, auf welcher sich die planliche Darstellung und die 
Ausfertigung des schriftli�hen Öperates aufbaut; sie müssen daher alles enthalten, 
wa's In bezug äuf die F�rderung ·der genannten 4 Gruppen von Belang ist. Die 
Anlegung derselben erfolgt wie bisher bei den Neuvermessungen üblich; außer
dem hat darin die militärische Würdigung von Terrainteilen und -Gcgcnstünden 
Ausdt�ck ·zu finden, durch Eintragung relativer Hci!Jenk�ten, der Keilstrich
verwendu1ig bei steilen Diischungen, die in der zu Grunde· gelegten Schichten
hohe nicht mehr dargestellt \\·erden könnten, in den Baudetails der Straßen und 
Eisenbaluien, der Einfriedungen, SO\\'ie wichtiger Orientierungspunkte etc.: mit 
ihren schlüsselmäßigen Bezeichnungen. Ob die Ergebnisse der Auspflockung für 
die.Hiihenaufnahme darin aufzunehmen sind, entscheidet die Raumf1age; meistens 
wird man .zu einer Oleate greifen müssen, um die Deutlichkeit nicht zu ge
lährde1r. 

Um die Vermessungsergebnisse der tJffentlichkeit im weitesten Maße zu
gänglich zu inachen, wird die Kostenfrüge der \lervielfaltigung in Betracht 
gezogen werden müssen; diese ist abhängig von Druckauflage und Papiersorte. 
Durch Verpflichtung· des Gi"t1ndbesitzers zur Abnahme der für ihn iii Betracht 
kommellden Exemplare auf biJJigeni Papier, w�ire auch diese Frage zu lösen, 
was atißerdem den nicht zu unterschätzenden Vorteil h�itte, daß durch den 
sogenandten Hausplan das Verstäncl!1is und Interesse speziell des L:tnd\\'irtes an 

der Erhaltung der Grenzmad{en wachgerufen würde·, was "·iederum in eri1öhtem 
Maße der Erhaltung der Uebereinstirnmung z\\·ischen Natur und Plan zu Gute 
kfo1e. 

Aber auch die Vervielfältig·ung der Feldskizzen ist eine Notwendigkeit. 
Hiefür sprechen Z\\'ei Erwägungen; erstens um das irnstbare Orig·inal sorgLil tigst 
aufzube\rnhren, . es vor der gebrauchs\Yeisen Abnützung und even tu eilen Ver! ust 
zu schützen, d.aher ein Duplikat für amts\regige Vern·e1Hlung, die ja in viel höherem 
Maße als bisher einsetzen wird, zu schaffen, und andererseits auch allen anderen 
staatlichen, n;ilitärischen und ;wtonomen Behörden, der Technik, Industrie, Wissen
schaft .und Schule. die nutzbringende Vcr\\'endung seiner Eintragungen zu er
möglichen. Dadurch wiirden die Allforderungen cles Technikers an den Kataster 

1' 
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restlos erfüllt, ist er ja dann auch in der Lage, sich die für Detailprojektierung 
und Ausführung nötigen Pläne in jedem beliebigen Maßstab ohne: kostsi)ielige 
und zeitraubende Aufnahmen in der Natur zu beschaffen. · 

Was die Frage der Geheimhaltung des Schichtenplanes'a1i' de'n G'reirzen dts 
Reiches anbelangt, und iirnieweit <1erselbe zugänglich zu niachen!ist, 'e1if�c'1leide11 
die dazu berufetlen 111ilitärischen Stcllefi·. 

. 
-

· �. > 1 • ' : 

Die technischen fortführungsarbeiten haben sich auf alle: Verä1idetu'i\gci1 
der gesamten Plandarstellung z11 erstrecken. Ve:änderun�'en kfe!ncin'' ü_1nfa1i'ges 
haben von dieser auszugehen, größere Veräüdeningen si1\d ·auf acn Gf�ndlagen 
der planlichert· Darstellung aufzubauen, daher .so wie' Netiveqnessung�h' �u 
behandeln. 

Neuauflagen ganzer Plä1ie, die aus· starken Veräi�de1;unge11. notw'ertdig 
werden, haben ilicht mehr \Yie Lisher durch Dritc]{Jegung des Fortführungsblattes 
zu erfolgen, sondern ist hiefür ein neuer Originalp!an auf Ü}'ttild de{ Ergeb1\isse 
der Originalaufnahme und der Fortführungsarbeiteii auszufertigc1i',' . 

Eine unbedingt notwendige Voraussetzung fü1· allgerneine·Net1v�rh1e'ssÜrige;1, 
sowie für solche überhaupt, ist eine Iieu'e einheitliche Lii1destdiing'ülieiung' iin 
Anschlusse an die miliülrgeographische und aü das Pdizisiousnivcllenicnf; zwecks 
organischer Eingliederung. Hiebei muß von dem Gesichtsptiiiktc �usg'egan'gen 
werden, daß in Hinkunlt jede Doppelarbeit vermieden w1erden soll, daß dahc'r 
g1ößere Fortführungsarbeiten des alten Katasters schon jetzt so düi'chzu'führ:�n 

. ' ' . .  , ·, .. ! 
sind, daß ihre Brauchbarkeit für eine später einsetzende l:\euaufnahin� vollstäpdi.� 
gew�U1rleistet \\ird, was unbedingt nur im Anschh1ß an ein'e be1'c.its voHiant!'e'rie 
Triangulierung möglich s.cin wird. 

. 
. , ' . 

Ein Katastcroperat, auf den angefllh'rten Grundsätiei1 in1fgc'tatit, \\,Qrde i;1 
Verbindung· mit den alten Postulaten der Vermessungsbeamten, 'nä.h1lich der 
:Schaffung eines Vermarkungsgc3etzes und der Eiillös�ng äer 'zum S-thutz{ der 
stabilisierten trigonometrischen Punkte nötigen Grundflächen, Grundlagen scha'ffen; 
die auf Jahrhunderte hinaus· die Brauchbarkeit desselben zu' sichern "v.ersfrechen 
ullll getreu dem aufgestellten Prinzipe :in Hinkunft jede größeie staa,iliC!ie 'pdcr 
private Vermessung überllüssig machen. Grenzstreltigkeitelt wühlen• aus' 'de/\Vrelt 
geschafft, die Rechtssicherheit im RealirntenverUehrc' g'ch�beil, die St'�_tierai)g�be 
auf eine· sichere, ausgleichende Basis gesfrllt, und· vo{· alleüi. der lhdf1strie; He1' 
Technik und dem Verkehre jene \Yertvollen Giundlagen erschloss�n \\'�'rden,'um 
ihren gedeihlichen Fortschritt fiir alle Zukunft zu sichcin�,,i.: 

, J  ' • •  · ·, .  

Daß die Kosten eines so bedeutenden Werkel1 ganz erhebliche sein \v�rden, 
ist einleuchtend; trotzdem darf davor nicht zurückgesch1;ecktwerdd1. Eine gerechte 
Verteilung· derselben würde die allzugroßen Härtc1i der einseitigen 'Belästu11g· auf� 
heben. Diese Frage wird es auch bedingen, daß die Durchfül1rung der· Aröeiten 
clllf mehrere Ge11era1ionen rerteilt werden müßte, und das Fortsch1'cltcn d�rselben 
von den jeweils zur Verfügung stehenden Ki·cditcn ablüi.ngig· geiuacht \Yir<l. Ein 
zu rasches Tempo \\'lire aber auch gar nicht erstrebenswert, spi:Zicll für den 
Anfang, da nur die Güte der Arbeit dai·unter leiden \vür<le. ' 

' 

Dringend erscheint aus bereits erwäliilten Griltiden·nur die Von1aim1e d�r· 
Landestriangulierung und die Ausgestaltu1ig ct'es PhizisionslliveÜements, 
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Bei träge zu den Kosten hätten a l l e  jen e  z u  leisten, i n  deren \'orztig l ichsten 
Inter�sse die Arbe i ten gelegen .  s ind : die Allgemei nheit oder Z i 1, i l staatsvenrnl tung, 
d ie  Heeresverwaltung, die Landesverwaltung, d ie  Gemeinde und  endl ich der 
E inzelbesitzer, l etzterer die Kosten der Vermarkung. 

Ein Hauptaugenmerk wäre dem technischen  Hilfspersona le  (�Icßgehi l fcn , 
Figuranten) zuzuwenden ,  denn gerade dessen Intel l igenzgrad und  Schulung \\· ird 
vom wesent l i chen Einfluß · auf den Fortgang der Arbeiten sei n .  Ich stelle mir 
daher .die Bei tragsleistung der Heeresvenr3<l tung in der B eistel lung dieses 

· Personales vor, aus dem Stande der aktiv d ienenden TIIi l i tärpersonen ,  für deren 
erhöhtem Aufwand, Verpflegung und  Un terkunft das Land bezw. die Gemeinde 
aufzukommen hätte. Diese würden dann e ine geodätisch geschu l te Personalreserve 
darstel len , d·eren re in mi l i tärische Heranbi ldung für d ieses Spezial fach immerhi n 
als n icht fruktufi zierend angesehen werden müßte . 

· 

Für d ie  der Polygonalmethode  unterl i egenden Gemeinden  ist von diesen 
zu folge des bedi ngten erhöh ten Aufwandes e in  durch Ffüche und Liegenschafts
größe zu .  bestimmender Betra g  e inzufordern .  

Auch bezügl ich der Personalfrage dürfen d ie  Schwier igkeiten n icht un ter
schätzt werden. Von dem Inkraft treten allgemeiner Neuvermessungen b is  zu deren 
Beendigung tri tt der bestehende Kat:i.ster in ein Übergangsstad ium.  Durch das 
Abstoßen . a l ler Agende n n icht re in techn isch er Natur und E inschränkung der 
Evidenzhal tung des al ten Operates au f das u numgänglich Notwendigste würde 
durch die h iedurch mögliche Zusammenlegung mehrerer Bez irke 1/1 bis 1/3 des 
systemisierte n  Personales für Neuvermessungen frei werden können ,  bei dessen 
Auswahl die Auswertung der persön l ichen Eignung zu Grunde  zu legen sein 
wird .  Dies wäre viel le icht für den Anfang ausreichend ,  um m it der Landes
triangul ierung und  der Ausgestal tung des Präzisio nsnivellements begin nen zu 
können .  

Die Förderung des ungehinderten Fortschri t tes de r  A t  beiten und  deren 
Einhe i t l i chkei t machen e ine  fortgesetzte Überwachung und  Aussprache notwendig, 
welche j edoch vol lkommen frei yon Klein l ichkei t ,  haup tsäch l ich der Beratung 
u '.1d Informierung zu dienen hät te .  Diese Griinde wiirden auch das Zusamm e n
ziehen meh i·erer .Part ien u n ter e inhei t l icher Leitung als zweckmäßig erscheinen  
l assen ,  und  d ie  unbedingt gebotene Auswertung der i ndividuel len Fähigkei ten  
des  E inze lnen ermögl ichen. 

E ine Trennung der Arbe i ten für horizontale und Höhenaufnahme ist aus 
berei ts dargelegten Gründen n ich t  angezeigt, dagegen eine solche zwischen  
Vermarkung und  Aufnahme anzustreben, u m  den unun terbrochenen Arbeitsgang 
der Letzteren zu garant ieren .  

Jede Doppelarbe i t  i st  unbedingt zu  vermeiden, d aher s ind ,  wie bereits 
ausgeführt, Fortfüh.rungsarbeiten größeren Umfanges für den al ten Kataster so anzu
legen , .  daß sie von der später e insetzenden Neuvermessung als braud1bar über
n ommen wonlen können,  was j a  möglich sein wird, d a  d ie  Landestr iangul ierung 
berei ts  die hiezu erforderl iche Grund lag·e geschaffen haben wird. 

Ein erfreul icher und bedeutsamer Merkstei n  am Wege der Entwicklung des 
Katasters pi ld�t das A,btreten der juristischen Leitun� von der Generaldirektion 
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und deren Un tei·stel lu 1ig un  ier das technische Staatsam t. Wi'e sich auch immer 
die Zukunft gestal ten vermag, es hat  sich dadurch der ei-sle Schr i t t  .zu  der von 
u ns angestrebten Ausgestal tung des Katasters zu  einer modernen techn ischen 
Inst i tut ion vo l lzogen .  Wir wollen· hoffen, <laß bald weitere Schr i t te  fo lgen \\'erden .  

Bodenwertabgabe im Geb iete de r Stadt Wien und 
die Wiener  l<atastralaufnahmen.  
Vcn I n g .  F .  M atzn er, Eviden zhal t ungs-Ohergeometer i n  Wi en. 

Am 1 8 . Dezember 1 9 1 9  wurJen v:om n . - ö .  Landtage gleid1 drei Gesetze 
besch lossen ,  die nur für das Gemeindegeb ie t  der Stadt \\' i en G eltung haben, 
und zwar : 

I. Das für a l le  �l ieter empfindl ich e  « Gesetz vom 1 8 . Dezember 1 9 1 9 , 
L. -G . - und  V. -Bl. Nr. 1 0  aus 1 920, betreffend Ei nführung einer Abgabe von 
höheren l\ l i e tz insen im Gebiete der Stadt Wien • ,  die als Aufwandsteuer gedacht 
ist, diesen Zweck aber nur sehr unvol lkommen erfü l l t .  Der Motivenber icht  
stel l t  e ine Auf lage auf den i\ l ietzins als keine unbi l l ige Abgabe hin, i ndem er 
s ich darauf beruft ,  daß j a  die Wohnung heute dank des l\l ieterschutzgesetzes 
den bil ligsten Lebensbedarf darstel l t. 

Nach § S d ieses Gesetzes beträgt d ie  Abgabe bei einem Jahres'm ie tzinse 
(Brut tomie tzins) [oder auf das Jahr umgerechneten 1il i etzinse] von 900- 1 200 K 
5 °/0 , von 1 200- 1 500 J( I O°lo, von 1 500_.:._2000 K 1 5%, von 2000__..;. 3000 K 
20"/o usw . ,  bei  mehr als 30.000 K 50 11/0 dieses Mietzinses. 

D i e  Bemessung  der Abgabe geschieh t  nach § 8 durch den Wiener Magistrat. 
Die Wirksamkeitsdauer des Gesetzes 1beträgt n ach § 1 S nur 1 Jahr .  
l l .  Das < Gesetz vom 1 8 . Dezember 1 9 1 9 , L. -G. - u .  V . -B l .  f .  N . -Oe. Nr. 460, 

betreffend  die Einhebung einer Gemeindeabgabe vom Wertzuwachse von Liegen
schaften im Gebiete der Stadt Wien • trit t  an  die Ste l le  der Abgabeordnung vom 
19. August 1 9 1 6 , L. -G . - u .  V .-BL Nr. 1 08 vom Jahre 1 9 1 6 , und hat die Absicht, 
den u n v e r d i e n t e n  Wertzuwachs steuer technisch zu erfassen und als E innahms
quel le für die Gemeinde nutzbar zu  machen . Der Ertrag ist für das Budgetj ahr 
1 9 1 9/ 1 920 m i t  l ·9 Mi l l ionen Kronen veranschlagt .  

Nach § S gi lt  a ls  «Wertzuwachs» der Untersch ied zwischen .  dem Ver
äußerungswerte der Liegenschaft und dem Erwerbswerte. 

Nach § 1 2  beträgt die Abgabe in % des der Abgabe zugrunde zu l egen
den B etrages : 5% bei e iner Wertsteigerung von über• 1 0- 1 5%,  6% bei einer 
Wertsteigerung von über l S-20%, 7% bei e iner Wertsteigerung :von über 
20-25% usw. u n d  50"/o bei einer Wertsteigerung über 2000/o. · 

Nach § 1 6  obliegt die Bemessung, Vorschreibung und  Einhebung dem 
Wiener  Magistrat. 

Nach § 28 hat dieses Gesetz vom L November 1 9 1 9  b is 3 1 .  Dezember 
1 929  zu  gelten. 

III . Das dritte Gese tz betreffend. die Bodenwertabgabe - • Gesetz vom 
1 8 . Dezember 1 9 1 9, L . -G . - u .  V . -B l .  f. N.-Oe.  Nr. 1 1  aus 1 920, b etreffend d ie  



Ei n ri\'
1;r,uilg ei tiei· Abgabe vom geme i n e n ·  Bodenwerte i m  Gebiete der  Stadt Wien ,, . 

-:-; ist 11 ichts anderes als e ine  von . der G e m e i n d e  Wien dem Haus- u n d  Gru n d
besi tz�r .a.uferlegte V e.r m ö g e n s s t e .u e r, d i e  n eben  d e n  fortbestehe n d e n  staat
l ichen Ertragssteuern (Hauszins- u n d  Grun dsteuer) eing·ehoben wird. Sie e i l t  d er 

. staat l ichen Vermögensabgabe \'Oraus, steh t aber nach § 8 des G esetzes doch i n 
smve.\t l)l i t, i h r  i n · �Ji.n e iit ·Zw;ani �1cnhang, a l s  d i e  zei traubende u n d  schwi erige 
Arb:Cit d'er ' \VertfosisteÜung ;1 i cl1 t dann 'rioch mals gemach t \Yerden rnuß, da der 
l e tzte  Absa1z dj�ses f>aragraf)hen l autet : " Fii r den Fal l der E i n fü h rung e iner  
s taatl ichen Vermögensbesteuerung h a b e n  d ie  für d i ese Besteuerung angenom m e n e n  
I?,e.1yei;tu:1gen a l s  y ru11 dlage Jür d ie  Beni essting der  Bodenwet'tabgabe zu gel ten . 

Die näheren Bestimmungen werden durch Vollzugsanweisung erlassen. » 
Ursprli ngl ich war an d i e  Aufs te l lung e ines Bodenwertkatasters für das 

gaH\'.e Stadtgebi e t  gedach t und wurde auch durch zah lre ich e  Erhebungen i n  den 
Urku n densammlunge n  us11· . werivoUes l\faterial  dafür gesa m m e l t . Nun hat s i ch  
j edoch . d ie. G,ern e in (le  Wien  m i t  d e r  A u fstel lung von R i ch tpreisen ( p ro 1 m"J fii r 
den  Bode111yert i n  den e inze ln e n  Tei l e.n der  Stad t begnügt . "  Der  S teuersatz 
wurde für a l l,e Liegenscha f ten , e inh ei t l ich mit 5 °/00 des gem ei n e n  Boden\vertes 
fcs tge,setzt . (ohne Baul ichkeiten) .  

Der  g e m e i n e  B o d e n w e r t  ist  j en er Wert des Gru n des, d e n  d ieser (am 
S tkht;iiü ,qe i  e inem .  Verkaufe für j edermann ha t. Der Wert al ler über oder 
t�nter , d,cr Bodenfläche, :befin dl ichen Bauwerke� E infriedungen, En t- und Bewässe

r�1ngs;,inlagM1� vsw,, h a t  be i  der :  Wer tetmi t t lung außer A nschlag zu ble i ben .  
Für j ed e G ru n dhuchse-inlage i � t  e i n e  abgeson derte A bgabeerkHirung zu 

Üb,eri;eiche_n , , . d ie· • n ach- Parzel len .  getre n n t  -eine Beschreibung und Bewertung der  
i l1 der ' fünlage \j{frein igten  GrundstücJrn en thal ten muß. 

Djesei « Bo_de ll\Y�rtabgabeerkHirung » ,  d ie  vom Bes i tzer ausg·efii l l t  und gefertigt 
s�i n .  "rn_uß.1, -. 9n l]iä!t auf - d ev .  ersten - Seite< clen Namen u n d  Wohnort des B esitzers 
(tuid: aJJrnlJi_ger: . ;�litbesüzer), �ve n tuell des gemeinsamen Bevollmächtigten , d a n n  
dte )3,e�eichnun_g;der-.Liegenscli<\ft, Katastralgemeinde ,  Bezirk, Gasse ( R i e d  usw. ) ,  
G,rur-d,9. 1Efo! .7ZahL Konskriptions-Num mer; Orient ierungs-Num 11ler  u n d  den  Selbst
e i  nschätZ,t\llgswert ,der ,Lieg.enschaft. 

Die , zwei t e Sei t e  e n thält  d ie, parzellenweise B eschreibung n ach den A n gaben 
des Grunclbm::.hsau_$ZUges und ,des Grn11dbesi t zbogens, und zwar Parzel l en-Numm er, 
Kulturgattung, Flächena}ls111aß:. ÜJ Quadratmetern , Bodenwert  in Kro n e n  pro 
Quf!diatln_e te:r: · 1,1�w., · -

, ._ , �"CDj�� ctr i tte ��ite enth äH , die· Daten des Ankaufes der Liegenschaft, A nkaufs-
preis_ usw·._ UJ1d: clie- :Un terschrift des, Besitzers . 

Die vfert e  Seite_ i s t  , für , , <l te; ;catnt l iche Ueberprü fung, eventuel l  R i ch ti g-
1. '- ,_, 

S�!l!J!1nig;11d dgl: be�timn1t„: ·-
, 

Der moralische Wert d ieser Abgabe m uß erst -abgewartet werden .  Derzei t 
g�5taH.el! Jrns:e:re:Jibnotmaletl:\lerhältnisse-::wohl kei nen E in b lick  i n  ihre Wirku1ig .  
Doch  hoffentl ich wird d iese  Ste uer, d i e  d ie  Gru ndre n te effaßt, i nsoferne er-
---�-�-

: - �  . ,  * ':i�'tegen, di�e ;i�{fifr :nfihere b,et;iis der beziigl ichen .Gesetze interessieren, werden auf das 
W�r·k des ' l�.'.R. : Dr. 1f 'i"e rih' „\V'ertzu\vac.hsabgabe usw.'i, erscliiene11 in d er Manz' sehen Sonder
ausgabe Nr. 62, Preis 24 Kronen, verwiesen, aus dem auch einige Daten entnommen sind , 
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zieherisch \\·irken, als s i e  m i t  der  Zei t , d i e  best m ögl i che ßen i.it zung e iner  Liegen
schaft erzwingen dürfte . Ob s ie  den  I\Iißbrauch des Bodens zu Spekulations
zwecken verhindern oder doch wenigstens e i ndämm e n, d i e  Verbauung förd ern 

wird und  anderes Gutes mehr, das Hißt s ich j e tz t  noch schwer abschätzen ,  d a  
d iese Abgabe be i  u n s  in  Oes terr e i ch n eu i s t  u n d  s ich auch das B eispie l  von 
ein igen Städ ten  des Deutschen Reiches n i ch t  ohnewei ters auf unsere Verhäl t ni sse 
übcrtrag,en läßt .  Ein es wird s ich sicherlich cLi.raus ergeben :  d ie  Tren nung d er 
Gehiludewerte yom Bod e nwert e. 

Erhofft werden von d ieser Abgabe zirka 1 7  I\I i l l ionen pro Jahr, u n d  zwar 
1 4· M i l l ionen von verbauten FHichen ( ßauarea), 2 I\Iil l ioncn von u nverbauten  
Baus te l l en  und 1 I\ l i l l ion von land- un d forstwirtschaftlich benütz ten  Grü n d en .  

Nach § 3 i s t  das Gese tz vom Jahre  1 9 20 bis Ende  1 929 w irksam . 
Das Selbsteinschätzungsbeken n tn i s  war n ach § 8 am 1 5. Februar 1 920 

eiern snidtischen Steueramt e  e inzureichen; d i ese Fri s t  wur d e  mehrmals verschoben  
und  gal t  a ls  l etzter Term in  der  20. April 1 920 .  

Der § 1 4  en thält  das Verbot der Ueberwälzung d i eser Abgabe auf d ie  
ßestandn ehmer (� l i eter, Päch ter usw.) .  

Währen d  das ers t e  G esetz nur e i n e  passi 1re Mi twirkung erfordert ,  hat 'das 
Z \YCite schon den  Grundbuchs; im tern · un d  das dri tte den  Grundbuchslimtern,  den  
Wiener  Steuerad min istration e n  und  besonders dem W iener Katastralamte e i n e  
aktive I\ l i twirkung· zugewi esen .  Denn  jeder Besi tzer mußte  s ich d i e  Daten über 
E in lage, Parze l l en ,  Kulturgattung un d Fl ächenausmaß se ines Besitzes verschaffen.  
Und so s tand m i t  e inem S c h lag die nach dem Grundsteuerpaten t  vom 23 , De
zember l 8 1 7  in den Jahren l 82 1 bis 1 82 3  durchg·efli li r t e  Katas tral vermessung 
W iens ,  ihre Ecambul i erung (Ende  der Sechzigerjahre) und  ihre For tführung se i t  
dem Jahre 1 8 8 3  in  der  brei ten Oeffont l i chke i t  zur Kri t ik. Si n d  doch die  heute 
in Gebrauch s tehen(len Mappen und Operate Wiens, m i t  ger ingen Ausnahmen ,  
aus j enen  graphischen Aufnahmen  i m  I\laßstabe 1 :  2880 (nur wenige Geme inden  
d er damal igen Umgebung \\'iens wurden nach der Instruktion vom Jahre 1 86 5,  
§ 225,  im doppel ten i\Iaßverhältn is 1 :  1 4 40 mitte ls  I\Ieß t i sch aufgenommen) her
\'orgegangen. Von den 70 Katastralgemeinden Wiens  s i n d  nur a c h t  Katastral
ge me inden  nach der n u m  e r  i s c h e n Aufnahmsmethod e  vermessen ,  u n d  zwar : 
G emeinde Hei l igenstadt ,  Wi en  X I X  (verm essen 1 889 ,  kart iert  im l\Iaßstab l : 1 2 50) ; 
Geme i n d e  G ersthof, Wien X VI I I  ( vermessen 1 892); G e m e i n de Simm ering,  Wie n  
X I  (vermessen 1 892) ,  beide  G e meinden  auch i m  II I  aßverh; i l tnis 1 : 1 2  50  kart ier t ,  
und  d ie  G e m einde  Floridsdor f, Wien XXI (verm essen 1 90 1  ) ,  mi t  den  damals 
dazug·ehörigen Katastralgemeinden Jecl l esee ,  G roßJedlersdorf II, Donaufe ld  unc;l. 
Schwarzelakenau. Die l e tzte n Geme inden  (Flor idsdorf ) weisen das I\Iaß\·erhli l tn i s  
1 :  1 000 auf . Dazu kommen noch d ie  Neuaufmd1m en i n folge Zusam m en legung 
von G run dstücken ( Kommassati on)  i n  den  Katast ralgeme i nden  Aspern ( 1 : 2500), 
H i rschstetten ( 1  : 2880) und  Stad lau ( 1 : 2 500)'", al l e  dre i  Wien XXL,  ausgeführt 
von den  Agrarischen Operat ionen ,  

·X · D i e  Fe '. d s kizzen usw, dieser Gemeinden erl iegen bei c e r  Laude sl:ommission, $latt  i m  zu

Rtiindigen Mapp�narchiv in Wien . ,  
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Die inneren neun Bezirke (I-lX) Wiens wurden in den Jahren 1 85 4- bis 
"
! 857 graphisch auf Glasplat ten im l\Iaßstab 1 :  7 2 0  aufgenommen. Die Original
aufnahme befi ndet sich im Besitze der Gemeinde Wien unJ wird in der « Plan
und Schriftenkammer • (Rathaus) auf bewahrt. [Tiller'sche i\Iappe. ] Für die Zwecke 
der Reambuliei·t111g wurde diese l\Iappe (unbegreiflicherweise) von diesem i\faß
verhältnisse auf dasjenige 1 :  1 440 umpantographiert und diese (Koffer'sche) J\lappe 
auch im Jahre 1 88 3  als E v i d e n z h a l t u n g s m a p p e zur weiteren Fortführung 
überwiesen, 

Während aber die Originalaufnahme dieser neun Gemeinden e i nh e i t l i c h  
und z u s a m m e n h ä n g e n d  war, \\·urde nun im Jahre 1 8 83 diese Aufnahme i n  
neu11 Teile zerteilt und in diesen neun Teilen bis zum heul igen Tage fortgeführt. 
Nach Uebernahme der Leitung des K atastralamtes Wien hat der Verfasser sofort bei 
d er Generaldirektion des Grundsteuerkatasters uin d ie  Wie<letTereinigung dieser 
neun (unterdessen \Yaren es zehn Gemeinden geworden, durch die Trennung des 
XX. Bez. vom II. Bez. )  Katastralgemeinden angesucht und wurde diese bereits 
von dort aus verfügt. Sicher keine geringe Arbeit ,  wenn man an die vielen 
Grenzänderungen \\'iens erinnert, deren umfangreichste hier nur erwähnt sein 
sollen : 1 )  Durch das Lail desgesetz vom 1 9 .  Dezember 1 890,  L. -G. -Bl. Nr. 45 -
Schaffung von Groß Wien, Bezirke X-XIX gebildet ; 2) G esetz vom 2+. l\Iiirz 
1 900, L.-G.-Bl. Nr. 1 7 , XX. Bezirk entstanden, und 3) Gesetz vorn 28 .  De
zember 1 904,  L G.-Bl. Nr. 1 ex 1 905 , XXI. Bezirk einverleibt ; und Yiclc 
andere · mehr, ohne die hunderte Yon minimalen Grenzlinderungen, die ohne 
G enehn1igung der Administrativbehörden in Wien durchgeführt wurden*. DJß 
dies alles den l\Iappen- und Schriftoperaten Wien nicht zum Vorteil gereichte, 
ist jedem Einsichtigen klar. Daß jetzt nach all dem Angeführten, nun nach 
genau 1 00 Jahren, die nach § 7 des Patentes vom 23 .  Dezember 1 8  l 7 angeord
nete Ausmittlung des reinen Grundertrages im Wege einer ökonomischen Ver
messung, die wohl im § 7 8  der 65 er Instruktion ihr Ziel schon für eine teil
weise wissenschaftliche Forschung steckt ,  die Grundlage für eine Bodenwertabgabe 
- b a s i e _r t  a u f  d e n  Q u a d r a t m e t e r  - werde abgeben müssen, konnte 
niemand voraussehen. Ihre Heranziehung ist nur erfolgt,  weil eben kein anderes 
t augliches Mittel dazu vorhanden ist .  

Nun zum Schluß einige Worte über die Rückwirkungen des letl ten Gesetzes 
(iiber Bodenwer tabgabe) auf den Kataster. 

Zuerst Hißt  sich feststellen, daß dadurch die bereits im Kriege eingestellte 
_ periodische Revbion nach § 24 des Evidenzhaltungs-Gesel zes, die in Wien immer 
' '.auf große Schwierigke i ten stieß, nunmehr während der zehnj lihrigen Wirksam

keit des Gesetzes teilweise (was den Besitzstand anbelangt) ent rallen könnte. 
7iemlich voll\\'ertigen Ersatz dafür bietet das nun sehr rege Interesse des 

Besitzers, durch die Erhöhung der Abgaben an Gru n d  und Boden hervorgerufen 
(z. B. 1 9 1 9  die Brotauflage, 1 920 die I3odenwertabe für die Gemeinde Wien 
und die noc h  immer in Beratung stehende Vermögensabgabe für den S taat) . 

. „ l,aut F.- M.-Erl .  vo111 8, �Ld 1 896,„ Z, 1 3 1 1 4  d. Evidenzh., a l l!}etneia dazu f;rn1iic htig-t, 
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D ie  Folgen der größeren An te i l tiahme an se inem Besitze machten sich 
so for t  auch in der Anmeldefr ist  beim Wiener Katastralamt durch einen überaus 
großen Parte ie nverkehr fühlbar .  Neben Auskün ften ü ber Flächenausmaße usw. 
traten v ie le Hausbesi tzer - besonders von den i nneren zehn Bez irken mit höheren 
R ich tpreisen für den Quadra tmeter - an das Amt münd l ich und schri ft l i ch heran ,  
u m  un ter Beibr ing·ung von baubehördl ich genehmigten Bauplänen des bauführen
den Arch i tekten oder Baumeisters den Nachweis zu  erbringen , daß die im  Kataster 
geführte Fläche ihrer R eal i tä t  zu g r o ß  sei. Natürl ich konnten naoh den bestehen
den Vorschri ften solche Baupläne keine geeignete Unterlage für Flächenberichti 
gungen abgeben .  

Nach Aufklärung solcher Gesuchstel ler, daß der  Kataster pur für Grund
s teuerzwecke ange l eg t  sei, nur für diese Zwecke for tgeführ t  w.erde, wir in Oes ter
reich keinen Besit zkataster haben, n iemand die Haftung für die R i ch tigkeit der 
Flächenausmaße übernehme usw„ mußten al l e Begehren um eine amtl i ch e  Ve1 · 
rncssung zwecks Tdchtigstellung des Flächenausmaßes abgewiesen werden. 

H. e c h t  1 i c h besteht  kein Anspruch darauf, d a  ja der § 37  des Gesetzes 
ü ber die Regelung der Grundsteuer vom 24 .  Mai 1 869, R . - G. -Bl .  Nr. 88, Punkt b, 
jedem Besi tzer das I\eklamat ionsrecht wegen unrich t iger Ermi t tlung des Flächen
maßes eingeräum t  hatte. Hat e r  es damals versäumt, so hat. er d ieses .Rech t  
heu t e  vernirk t  (bei ungeiinder tern Besi tzstand). 

F a k t i s c h  wäre es auch n ich t 111,öglich gewesen, die hunderte von gefor
der ten Vermessungen vorzunehmen,  da kein Persona l , h iezu vorhanden ist . 

Es wurden daher al l e  d iesbezügl i chen Ansuchen an d ie  beh . autor. Ziv i l 
ingenieure und Z ivi lgeometer verwiesen, denen sich dadurch e in  wei tes Arbei.ts
fe ld crsc b l i eßt .  

Literaturbericht.  

Bücherbesprechungen. 
Z u r  Rezension ge l a n gen nur  Dücher, welche d e r  Redaktion der 0 c s t e r  r. Z e i t s c h r i f t r ü r 

V e r  m e s  s u n g s w e s  e n zugesendet werden. 

Bib l io theks-Nr. 620. Curtius l\l ü l l e r :  K a l e n d e r  f ü r  L a n d m e ss u n g s
w es e n  u n d  K u l t u r t e ch n i k  f ü r d a s J a h r  1 9 2 0. Band I uticl Ill. Unter Mit
wirkung hervorragender Fachmfoner herausgegen von Curt ius Müll e t, Professor 
i n  Bonn .  42. Jahrgang für 1 920. Verlag von !):.  W i  t t w e r  in ,S tt1 t tgart .  Preis 
M. s ·so .  

Der Titel des J o r d a n - S c h l e b a c h - ,Ji ü l l e r' schen Kalende.rs l ü r  Feld· und 
Landmesser erscheint gegenüber den früheren Jahrgängen etwas gelindert ;  dei· I nhalt 
is t  gleich treffend ausgewählt und vollstlindig geblieben und mnß d ieser nicht nur ' i n  
den  K reisen der  Geometer Deutschlands, sondern auch in den  benachbarten Ländern 
deutscher Zunge viel Yerbreite!e und beliebte, Kalender a ls  s t a n d  a r d w o  r k bezeichnet 
werden . 

· ·· 

Eine besondere Empfehlung erscheint eigentlich iiberfliissig, der D e u t s  c h 'e G e  o· 
m e t  e r  k a 1 e n d e  r dürfte heute wohl in der Bibliothek keines Fachmannes ·· fehlen . 

Wir möch ten auch heuer n ich t  unter lassen, auf die verdiens tvol le l'llittei lung des 
Herausgebers : « Neues aut deni Gebiete des 1,andmessungswesens » hh1znweisen, die mit 
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großem F leiße und Sorgfa l t  a l l e  zug1i ng l ichen Neuerungen im Vermessungswesen im  Jahre 
1 9 1 9  bringt und  so eine ganz ausgezeichnete Jahresbereicherung bietet . 

Die Ausstattung' des Kalenders is t  vortreffl ich .  D 

" 
* 

Bibliotheks-Nr. 62 1 .  U n i v.-Prof. Dr .  Johan n es F r i s c h  a u f : < Bei träge zu r 
Lan desaufn ah m e  u n d  Kartograph ie  des Erdsphäroids.  • 200 Se i te n .  Leipzig u n d  
Berl i n ,  1 9 1 9 . B. G .  Teubn er.  (Preis geh . 1\1. 1 8 ·-.)  

Nach dem Erscheinen des i n  Fachkreisen überaus freund lich aufgenommenen Lehr
buches. über « Die mathemat ischen Grundlagen der Landesaufnahme und K artographie des 
Efdsphäroids» (Konrad W ittwer, Stuttgart 1 9 1  3)" hatte Professor F r i s c h a u  f dessen 
Durchsicht zur Berichtigung etwaiger D ruck- und Schreibfeh'er vorgenommen, bei welcher 
Gelegenheit e r  auch zahlreiche k le.ine Zustitze anbrachte und an manchen Stel len be
de11tendere Erwe i terungen und Ergänzungen, welche d ie ersten 50 Seiten des vor
l i egenden Buches f ii l l en ,  durch fiihrte'. · Von den größeren Neubearbei tungen seien hervor
gehoben : 

Der A r t  5 2 ,  wo d ie  Kegeiprojektion des Sphäroids eine wesen t liche Ausgestal tung 
erfuhr, die s ich namentl ich auf die Beantwortung der Frage bezieht, wie weit ein 
Kartenblatt von bestimmtem Maßstabe vergrößert werden dJrf, dani it es auch zur Lösung 
topographischer Aufgaben verwendet werden kann ,  also noch ein p raktisch topograph isch 
genaues Bi ld darstel l t ,  wobei i n  den l inearen Größen eine zultissige Fehlergrenze (von 
etwa 0 · 2  111111) n icht überschritten werden sol l .  · - Der Art . 7 7 ,  wo d ie rechtwinkl igen 
sphäroidischen Koordinaten einschließl ich der G l ieder m i t  c2- fünfter O r dnung und der  
sphäroidische Exzeß einschließlich der G lieder mit  c 2 - vierter O rdnung, a l so  um e ine 
Ordnung weiter aufgestel l t  wurden, a ls  dies m ittels der im Ar t .  2 �- von G a u ß' Dis
quisi t iones generales gegebenen Entwick'ung mögl ich ist. Die von r r i s c h a LI  f auf
gestel lten Formeln weisen aber noch immer sehr ein tache Koeffiz ien ten au f ,  wogegen 
eine noch weitere Steigerung der Genauigkeit zu sehr verwickel ten Formeln fiihren 
würde. - Der Abschni t t  8 über d ie Abb i ldung der Kegelfläche au! . der Ebene und 
das 2 .  Kapite l  des Abschn i ttes 1 2  über d ie Polyederprojekt ion erf uhren nebst vielen 
kleinen Erweiterungen auch manche umfangreichere Zusätze vou beachtenswerter Be-
deutu'ng. , 

1 Die 3 0  folgenden Seiten des Buches enthalten viele i n teressante, mehrere Ar t ike l  
des Hauptwe1tkes und des Ergiinzungsbandes erläuternde Anmerkungen . Von besonderem 
In teresse sintl da F r i s c h  a 11 f' s Beri1erkungen iiber die zwei wi l l k ii rl ichen Funktionen 
der a l lgemeinen Abbi ldung einer Rotationsfläche von L a g· r a n g  e (S .  7 2) ; i iber das 
Verhäl t n is 1 : lll der  Abstände zweier Orte auf der E rdoberfläche und auf der Kar te i n  
der  L a g r a p g e'schell ' P rojektion (S .  7 3 ) ; ii ber die Polyederprojekt ion (S .  7 8) usw. 

1· Es folgt nun  a ls  n euer Anhang (S .  8 1  bis 1 7  5 )  eine Reihe ausgewählter Kapi te l  
!iber nachstehende Gegenst iin.de .  Aus dem G ebiete der Landesaufnahme : 1 .  Die Berech
nung der Reduk tion in Azimut und 'Uinge der Seiten des Urd reiecks auf dem Sphtiroid 
und seines Hi l l sd reiecks auf der Kugel m ittels mechan ischer Integration, wobei gegen
iiber dem gewöhnl ichen Verfahren ein um zwei Größenordn ungen hiiherer G ra d  von 
Genattigkcit nur durch eine kurze Nebenrechnung erziel t w i rd .  2. Die Untersuchung 
des V crlaufcs der geodlilischen Linie auf dem E rdsphliro id ,  insbernnders der K r iimmung 

, ihrer , konformen K egelprojektion, wobei nach Aulste l lung des allgemeinen Ausdrnckes 
f li r  die gcodti tische Kr iirnmung ·  einer konformen Projekt ion die Herleitung der Formel 
fö r die Kegelp rojektion i n  kiirzerer \V eise er fo lgt a ls  bei S c  h o 1 s .  3. D ie Beziehungen 
der geodät ischen Lin ie  zum Vertika l schnit t auf einer al lgemeinen FHiche mit Uebergang 
auf das Sphtiroicl .  4. Die l �ereclmung der Azirnutverbesserung !Jei V isuren nach einem 
hochgelegenen Punkte. Aus dem Gebiete der Kartographie : 5.  Die Verzerrungen der 

·:+ Besprocheo in der Zt;itschr, f. .Ve11n, 1913 ,  S ,  932-93 6, 
t;- . 
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Bildpunktkoordinaten verschiedener Projektionsarten . 6 .  Die Konstruktion des G radnetzes. 
7. Die flächentreue und winkeltreue Abbildung der gan zen Erdoberfüiche in der Eben e .  
8 .  D i e  Beziehungen des Bildes eines Großkreisbogens zu seiner Sehne, a lso d e r  Seiten 
des Bilddreiecks zu den entsprechenden Seiten des zugehörigen ll i l fsdreiecks, mit  dem 
Ergebnisse, daß ihre l inearen 'Längen einsch l i eßlich der Gl ieder vier ter O rd n ung n ac h  
der l inearen Uinge s d e s  l\Ieridianbogen s u n d  d e r  geographischen L1inge }, d e s  Punktes 
mit  t in an der übereinstimmen . 9. Der Verlauf der .\leridianbildkurve der B o n n  e ' schen 
Projektion .  1 0 . Ergänzende Betrachtungen zu dem dritten Anhang des Hiu;ptwerkes ii ber 
die internationalen Weltkartenkonferenzen in London ( 1 909) und Paris ( l 9 1 3) .  

In  Form yon Nachtrligen werden n oc h  folgende Gegensfände behande l t : 1 1 .  Die 
Netzkonstruktion fiir Uebersichtskarten, be�onders fiir solche im :'ll aßstabe 1 :  1 ;000 . 000 .  
1 2 . D i e  G a u  ß'sche Abbildung d e s  Spldroids auf  d e r  Kugel, worin fü r Gauß-Freu n de 
au f  die m athematischen Er!Uuterungen zu der Erklärung von G a u ß  betreffend  die Ueber
t ragung der ganzen Oberfüiche des Erdel iipsoids auf die K ugelfüiche hingewiesen sei , 
welche mit  dem Ergebnisse sch ließen , daß für  die Abbildung des ganzen Sphiiroids au f  
der  1' ugel die Abbildungsat t der "Unt ersuchungen >> ,  flir höhere Breiten des  Norrnal
paral le ls  selbst bei A usschluß der Polgebiete nicht brauchbar ist .  1 3 . Ueber die neuen 
Liisungen der zwei H auptaufgaben der höheren G eod1isie durch G r a b o w  s k i und 
K r  ii g e r. 1 4 .  Bemerkungen zu den in  j iingster Zeit erschienen en , die Gauß' sche Ab
bildung des Sphliroids  au! der K ugel betreffenden A bhandlungen von B u c h w a 1 d ( l 9 1  l ) , 
D e i m l e r ( 1 9 14) und C l a u ß  ( 1 9 1 6) .  

W i e  das Hauptwerk, so  zeichnen sich auch die « Beitr1ige » durch e i n e  muster
gli l tige Behandlung der mathem atischen A u fgaben hus, in dem die Entwicklungen der 
Formeln mit sorglli l t iger Vermeidung iiberflüssiger Einzelheiten kurz und iiberaus klar  
dargestel l t  werden. Studierende der angewandten M athematik werden auch i n  diesem 
Erg1inzungsbande reichliche Belehrung finden ; Freunde der höheren Geodäsie werden 
dabei, viel Freude genießend, gewiß auf ihre Rechnung kommen . W e l l i s c h .  

Bib l io theks-Nr. 622 .  Dr .  Joseph P l a ß m a n n :  J a h r b u c h  d e r  a n g e
w a n d t e n  N a t u r w i s s e n s ch a f t e n  1 9 1 4- 1 9 1 9 . Unter i\li twirkung von Fach
männer n  he rausgegeben von P l aß m a n n . i\lit 2 5 3  Bi ldern auf 33 Tafeln und  
im  Text. Lex. -8°. (XVI und 520 S. ) Freiburg i .  Br .  1 920, Herold'sche Verlags
buchhandl ung .  l\l .  22 ·- ; geb. l\I. 26 ·- (dazu d ie  im Buchhandel  üb l ichen 
Zuschläge). 

Der Weltkrieg hat  eine l iin fj ährige Pause i n  der Herausgabe des ang·esehenen 
P 1 a ß  m a n  n ' schen Jahrbuches der Naturwissenschatten verursacht.  Wie der erweiterte 
Titel, das reiche Inhal tsverzeichnis zeigen, hat der n eue Jahrgang eine grundlegende 
Aenderung gebracht : D i e  T h e o r i e  i s t  d e r  P r a x i s  g e w i c h e n , und z war  zum 
großen Vorzug des  Werkes . 

Die Abschnitte : Physik und Chemie, die bisnun an der Spitze des Inhaltes standen, 
fehlen, ihre Stel le sind durch die Abschnil t e : Technik und Chemische Technologie abgelöst. 

A nwendungsgebiete, die ft iiher gar nicht  vertreten waren, wie � Bergbau und 
H üttenwesen » und « Tierheilkunde » sind neu at1fgenommen worden . ·  .Mit Fr eude u n d  
Befriedigung wird man d e n  treffen d  geschriebenen Abschnitt iiber « Krieg·stechnib l esen, 
der eine vorziigliche Darstel lung des i m  Weltkriege erreichten  Höchststandes der mili
tärischen A nwendung der Naturwissenschaften bietet. 

Der korrekte Satz, die A usstattung mit Bildern, die n ach Zahl und Ausf lihru n g  
durchaus dem reichen u n d  gediegenen Inhal t e  d e s  Buches entRpricht, zeigen d i e  Verlags· 
buchhandlung trotz der Ungunst der Zeiten auf vol ler Höhe. 

Der 30. Jahrgang des P l a ß m a n  n ' sc hen Jahrbuches wird auch im neuen G ewande 
zufolge des reichen, den praktischen Bedürfn issen Rechnung t ragenden Inhaltes gewiß 
den Kreis seiner Freunde erweitern. D, 
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v;ereins- und Personalnach richten.  

1 .  Vere1nsangelegenheiten. 
Mittei lungen der 

Gewerkschaft der Geometer bei den österreich. Staatsbahnen 
(Wien, I I .  ßez . ,  Staatsbahildirckdon Nord-Ost, Nordbabns!raße SO,  III. Stock, Tür 56) .  

. Besoldungsrefo r m : Bei den Verhandlungen im Zentralausschuß ist es gelungen, 
: die berechtigten Ansprüche der Geometer zu wahren . Nach den bish er geraßten Resch\ii ssen 

ist z u  erwarten, d aß wir unter Einbeziehung einer gewissen Mehrzeit wegen k ürzerer 
Studiendauer im iibrigen ähn l ich eingereiht und durchgerechnet werden wie die anderen 
Hochschüler.  

Der Schri f tführer : gez.  E n k .  Der Obm a.nn : gez . ß u b 1 a y.  

Erlaß. 
A b s c h r i f t .  

Staa tsam t d e r  Finanzen . 
1 6 . 4 9 5 .  

Wien, a m  1 6 . J uni  1 9 2 0 .  

M ehraufwand bei Dienstreisen. 

An alle dem Staatsamt e für Finanzen unmittelbar unterstehenden ß ehiirden und Aemter. 
Unter Aufhebung der bisher für die Gew�thrnng von Zuschüssen zu den Di il !en 

( Z ehr-,  Taggeldern) geltenden Bestim mungen werden diese Zuschüsse ·mit  W irksamkeit 
v .� m  J .  Mai 1920 bis auf weiteres in  e inem solchen A usmaß gewährt, daß 

1 .  die G r u n dtage sge bü h r  (Diäten, Zehr-, Taggelder samt Z uschuß) beträg t : 
I .  F ü r  d ie  Beamten der I I .  Rangsklasse . . . . . 6 5 /( 

I ! .  » I I I .  u n d  I V .  Rang·sklasse . . G 0 /( 
l l l .  „ >> V .  und V I .  Rangsklasse . . ;")0 /( 
IV .  » » V I I .  und Vl!I .  Rangskbsse . 40 /( 
V. » I X .  und X I .  Rangsklasse, 

Beamte ohne Rangsklasse, Praktikanten, Eleven 
und G leichgestellte . . . . . . . . . . . . 30 K 

V I .  FUr die Unterbeamten,  Diener, Kanzleioffizianten, 
K anzleigehilfen und Gleichgestellten . . . . . . 25 K .  

In jenen Fiillen, in  welchen beschränkte Diäten gebühren, sind Zuschüsse in einer  
�lchen Höhe zu gewähren , daß d ie  Hälfte der  oben festgesetzten Beträge erreicht wird.  

2. H iezu tritt  ein n ach den beste h e n d e n  Ortsklassen abgestufter perzentuel ler  
Zus chlag zur G rundtagesgebühr . 

.Maßgebend f ii r  das  Ausmaß dieses Z uschlages ist  die O rtsklasse jenes O r tes, i n  
wekhem die d e n  Zweck d e r  Reise bildende A mtshandlung vorzunehmen i s t .  Werden bei  
einer Dienstreise m eh rere O rt e  aufgesucht ,  so r ichtet  s ich der Zuschlag n ach der O rts
klasse jenes O r tes, i n  dem die Dienstverrichtung den längsten Auienthalt er fordert .  

Bei Dienstreisen, d i e  mehrere Tage umfassen u n d  in verschieden e Orte führen, 
ist der Zuschlag für jeden Tag g e s o ndert z u  berechnen. 

Reisetage werden hinsichtlich des Zuschlages so behandelt, wie j en e  Tage der 
auswärtigen D ienstleistung, mit  welchen sie zeit lich unmittelbar vei-bunden wird. 

der 

Das Ausmaß des Zusch l a ges beträgt : 
Fiir die Ortsklasse I S O  von Hundert 

» » 
)) )) 
» .  )) 
)) 

Grundtagesgebühr.  

» I a • 

I I  
I I a . 

)) I I I  

40  )) )) 
3 0  )) )) 
20 )) )) 
1 0  )) )) 
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In Fällen, in wel chen nur die beschränkte DHit zu  passieren ist, fin den die Be
st immung·en dieses Punktes keine Anwendung. 

3. Ein weiterer Zuschuß wird in al len jenen Fäl len gewUhrt, in denen die aus
wiir t ig·e Dienstverrichtung mit einer U e b e rn a chtung notwendigerweise verbunden ist. 
(Cebernachtungsgebührj. 

D ieser Zuschuß betrugt fiir eine Uebernachtung 40 von Hundert der Grundtages
gebiihr samt Zuschlag. 

Dieser Zuschuß gebührt auch f ii r  jene  Näch te, die bei ausw1irtiger Dienstverrich
tung zur Reise verwendet werden, ohne daß der Beamte ein Quartier nimmt, wenn die 
H inreise vor 2 Uhr nachts angetreten oder die Rückreise erst nach 2 Uhr friih be
endet wird. 

In  diesem Fal le wird die Uebernach tungsgebühr so berechnet, als ob  die Ueber
nach tung in dem ersten, bezw. letzten Or te, dessen Klasse fiir die Bemessung des Zu
schlages zur Grundtagesgebühr maßgebend ist, stattgefunden Mit te . 

4 . Die S trecke, die bei Dienstreisen mangels eines i'lfassen transportmi t tels ohne 
Entgelt zurückgelegt werden muß, wird von 3 8 Kilometer auf t ·S Kilometer herab
gesetzt .  Fii r Wegstrecken, d ie 1 ·s Kilometer übersteigen , w ird, wenn sie zu Fuß zmiick
geleg·t werden ttnrl wenn, ahgesehen \'Oll rler Länge der zuriickzulegenden Strecke, der 
Ansp ruch auf die Postgebiihr bestii nde, ein Zuschuß gewlihrt, durch den d ie Gesamt
entschtldigung l ii r  die Zurii cklegung des Weges einsch ließlich des Postrittgeldes auf 
�� Kr o n en f ii r  j eden Kilometer erhöht w ird. 

Diese Gebiihr kann, \Yenn mehrere Beamte an einer Kommission tei lnehmen, von 
jedem Tei lnehmer aufgerechnet \\'erden. 

5. Die Bestimmungen des ho .  E rhsses Z. 1 1 5 . + 70  mm 9. Apri l  1 9 1 9 1\·erden 
dahin abgeiindert , daß nunmehr bei der Zuerkennung der Fahrgebühren für Bahnhof
Zu- und Abfahrten i n  Wien nach § 1 der Statthal terei-Verordnung vom 1 9 . A pril 1 9 1 8 , 
Z. I a � 1 6 1 1 3 00, L . ·G . -ßl . Nr .  GO ,  in der durch § l der Verordnung der n . -ö. Landes
reg-ierung vom 5 .  Jänner 1 9 20, Z. I a - 88/3 5 5 ,  L . -G . -Bl .  Nr .  1 7 , geänderten Fassung 
vorzugehen ist . 

Höhere Ausbgen fiir Fahrzeuge ohne Fahrpreisanzeiger sind f iir Wien au f  keinen 
Fall mehr zuzugestehen. 

Im  iibrigen b leiben die bestehenden Bestimmungen f iir jene Fti l le, i n  welchen 
keine .Massentransportmittel zur Verfügung stehen , aufrecht. 

6. Flir Reisen in das Ausland werden die dreifachen der unter 1 festgesetzten 
Gebiihren gewährt .  

H iezu t ri t t  a l s  Uebernachtungsgebiihr ein Zuschlag von 2 5 von H undert dieser 
erhöhten Betriige. 

Wegen al l fä lliger weiterer Z uschüsse werden gesonderte Weisungen folgen. 
7. Be i  diesem Anlasse wird nachdrii cklichst daraut hingewiesen, daß Dienstreisen 

im Hinblicke auf die namhafte Erhöhung der Zuschüsse nur in den Ffü len unbedingter 
Notwendigkeit unternommen werden dürfen und darnach g·etrachtet werden muß, die 
durch obige l\Iaßnahme im einzelnen Fal le wachsenden Mehrauslagen durch die möglichste 
Einschr1inkung der Dienstreisen überhaupt auszugleichen . 

Die Gewährung von Zuschlissen irgend welcher Art zu den nunmehr festgesetzten 
Reisegebiihren hat unbeschadet der Bestimmungen des Punktes 6 unbedingt zu  unter' 
b leiben. 

N" ö .  Finanzlandesdirektion. 
Z. XIV - 9 1 1 / 1 4 . Wien, an; 24 .  Juni 1 92 0 .  

A n  al le Finanzbehörden u nd  A;mter in Niederösterreich. 
Zur Vermeidung zeitraubender Zwischenerledigungen ist bei Verfassung der Parti

kularien darauf z tt achten, daß in denselben alle für die Adjustierung wichtigen 
Momente klar zum Ausdrucke gelangen. Unterschrift .  



2. Personalnachrichten. 
Ingenieur Johann Andersch t. 

Der u nerbittliche Würger Tod hat am 26 .  ;vrai d. J .  einen der Besten aus unse1 eu 
Reihen entris3en, unser guter Freund und Kollege Ing.  Hans A n  c1 e r  s c h schied an den 
Folgen einer akuten Gehirnlr nutentziindung unerwartet  aus diesem L eb e n .  

O bergeometer A n d e r s  c h, geboren am 3 1 .  Oktober 1 8  8 1  i n  S chünwiese bei 
J ägerndorf, absolvierte d ie  S taats-Oberrealschule in Jägerndorf  und den Geod:i t i schen 
Kurs der deutschen Technischen Hochschule in  Briinn und trat 1 9 0 3 als  Eleve i n  den 
Evidenzhaltungsdienst in  Troppau ein, Libernah m ,  zum Evidenzhal tungsgeo rneter I I .  Klasse 
ernannt ,  den Vermessungsbezirk Freistadt in  O ,tschlesien, w o  er auch seine splitere 
Gattin kennen lernte. Da er i n  Ostschlesien jedoch eine der beiden s laYischen S p r achen 
för den Dienstgebrauch erlernen sollte, sein deutscher Charakter s i ch aber dagegen 
sträubte, so bewarb er sich um einen freien Dienstposten in Niederöster reich und wurcle 
1 9 0 8  nach Zwettl  versetz t .  Als i m  Jahre 1 9 1 0  der Vermessun gsbez i rk Purkersuorf b e i  

\Vien n e u  aufgestel l t  wurde, libernahm er die Leitung uesselben .  
Das große Ringen um die wirtscha{t l iche und pol i t ische Vorher rschaft in  Europa 

machte e r  als Leutnant des I n f. - Reg·. Nr. 1 mit  ( 1 9 1 5  Clberlculnant,  1 9  l S Hauplrnannn) ,  
kam gleich in  den  ersten \Vochen in  schwere G efechte und kehrte  aus  e inem solchen 
(2 1 .  2 2 .  Dezember 1 9 1  + bei  K liszlir, Russisch-Po l e n) nnr m i t  einer handvol l  Leute al :i 
letzter Rest seiner 1 1 . Kompagnie z nrlick ,  erhielt d re i  \V ochen cfa rauf eine neue, d i e  
1 + . Kompagnie ,  und z o g  1 4  T a g·e sp;iter m i t  ih r auf Karpathenwach t .  B e i  e inem Stnr m 
im :vrai 1 9 1 5  an der S p itze seiner Kompagnie yenvundet ( rechter Unternrm zerschmet 
t er t ) ,  r lickte er n:-i c h  kaum vol lzogener Hei lung· wieder zn seinem Ersatzkader nach 
Bennisch ein und ging von d o r t  w ieder a td t1en n ö rd lichen K r iegsschauplatz ab, 11 0 e r  
bis zum Zusammenbruch b l ieb. 

Heimgekehrt, fand er, wie jJ. alle, g rnße Rückstände i m  Amte vor und widm e te 
sich m i t  ganzem Eifer der A utarbeitung derselben, bereiste auch trotz der schwierigsten 
Erntihrungsverhältnisse in  seinem Bezirke denselben die Sommerperiode 1 9 1 9  hindurch 
und mußte nun (ohne K anzleibeamten) w ieder dieses Material aufarbeiten . 

lll i t  dem traditionellen Flei ll und der ihm eigenen Zähigkeit des W illens und der 
Ausdauer ging er an diese Aufgabe,  nahm keine R licksicht auf seinen durch d ie  S tra
pazen der K ri egs- und Nachkr iegszeit geschwächten Körper, der durch Anzeichen eines 
Lungenleidens ihn an Erholung und Ruhe mahnte. Kol lege A n d e r s  c h wollte ,-011 E r 
holung n ichts wissen , er  arbeitete noch wochen lang bei  hochgradigem Fieber i n  d e r  
Kanzlei und bat b e i  seiner vorgesetzten Finanz-Landes-D irektion nur n ach Abschluß 
seiner Winterarbeiten u m  Verwendung auf einem l eichteren Posten, welches Ansuchen 
auch sofort  von der D irektion erfül l t  wurde. 

D as unerbittliche Schicksal hatte es anders b estimmt, er  s o l l te diesen Posten 
nicht mehr antreten . 

Nach wenigen Tagen Krankenlager verschied er im W ilhelminenspi ta l  und wurde 
am l etzten Maientag in W ien unter Teilnahme des Vertreters der Finanz-Landes-D irek tion,  
Herrn Hofrat D r .  F r a u  w a 1 1  n e r, fast  slimtlicher Beamten Purkersdorfs, der Gemeinde
vertretung Purkersdorf (deren :VIitglied er war) und der 'Wiener Berufskollegen zur Ruhe 
und Rast geleitet, die er i m  Leben so selten fand .  ' 

A n  seinem Grabe k lagt e  n eben seinem greisen Vater verz weifeln d  seine junge 
Gattin das W al ten der Natur an und seine zwei M ädchen im z arten Alter von 8 und 
1 0  Jahren wissen i n  England n icht, daß sie, wenige Tage nach ihrer Abreise m i t  dem 
Kinderzuge, vaterlos geworden sind.  

Wir  al le  aber, die ihn kannten und schätzten, werden i h m  e i n  treues Angedenken 
bewahren l iVfa. 

Ve1 s etzun g e n .  Von der Finanz-Landesdirektion W ien wurden versetz t : Geometer 
I .  Kl. Em,r n uel G r i t z b a c h  von St. Pölten n ach Purkersdorf, Obergeomet e r  I I . K I .  
I n g .  l gn az N a g l e r  von W r . -Neustadt n ach Wien (Abt.  zur  DurchL d e r  a g r .  Clperat. ) ;  
von der Generaldirektion Obergeometer I .  K l .  Ing.  G L1stav S t  e 1 z m ii 1 1  e r  zur  Finanz
Landesdirelttion Wien . (G. D. Z. 632/ 1 9 20.) 

Jl:lgentum u n d  Vcl'lag des Vernlneg, - Verantwortlicher Redakteur : J ,  Wladarz In Baden. 
Druck von J oh, Wlnum·z ln Bndon, 



OTTO FENNEL SÖHNE 
CASSEL, KÖNIGSTOR 16 

WERKSTÄTTE FÜR GEODÄTISCHE INSTRUMENTE 

SONDER-ERZEUGNISS ,� SEIT 1851 ; 

NIVELLIER- INSTRUMENTE 
THEOD OLITE 

TACHYMETER 

KATALOG KOSTENFREI ---
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Die Jahrgänge 1915, 19 16, 1917 u. 19 19 der 
„ 

Osterr. Ze itschrift für Vermessungswesen 
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sind noch in gerüiger Anzahl zum Preise von j e  15 Kronen 
gegen Einsendung des Betrages an den Zahlmeister des Ver

eines Ing. Hans Rohrer, Wien VIII., Friedr. Schmidt
platz Nr. 3, oder an die Druckerei Joh. Wladarz in Baden 

erhä:ltlich. 
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EUHOFER OH 
M ec h an i k e r  

handelsgerichtl ich beeideter Sachve rständiger  
Lieferanten der deutschösterreichischen Staatsämter, des Grundsteuerkatasters etc. 

1 N, V., , Hartmanngasse 5 
Telephon Nr. 55.1596 

(zwischen Wiedener Ilauptstra1um Nr. 86 und 88) 

Theodolite 
Tachymeter 

Nivellier-Instrumenta 

empfehlen 

Planimeter 

ßultrag-ßpparate 
Maßstäbe 

und . Meßbänder Universal Boussolen
lns mente 

optischem ;;�tanzmesser .... l 
_
�0_:�m
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-
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I Präzisions:.�eisszeuoe 

M es sti s c h e  alle geodätischen Instrumente 
. und 

Perspektivlineale 
l�J�j� etc. etc. 

0 , unter Garantie bester � · Ausführung und 1 ��· ge��!!;�ektifi-

l � tt kation. J ,,.,·>8 

und 

Meßrequisiten 
etc. etc. 

Infolge unveränderter 

Aufreahterhaltung des 

Betriebes alle gang-

baren lnstrumente 

vorrliitig. 

Illustrierte Kataloge gratis nnd umgehend. 

Reparaturen bestens und schnellstens, 
. . , . . , .. .. . .  (auch an lnst.ruinenten fremder Provenienz). 

Bei Bestellungen und Korrespondenzen an die hier inserierenden Firmen bitten wir, sich immer 
auch auf unsere Zeitschrift berufen zu wollen. 

El1ent11m und Verlag deo Verelnea. - Vtranhrortllcber RedakUlur : Joh. Wladorz In Badea. 


